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Die „D .W .Z.“
kann ständig eingesehen werden:
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Deutschen Industrie, Berlin, Verband Russischer Großkaufleute, Industrieller und 
Financiers in Deutschland, Berlin, Außenhandelsverband {Handelsvertragsverein)
Berlin.

bei Reborden: Auswärtiges Amt, Berlin, Reichsbankdirektorium, Berlin, Reichs
wirtschaftsministerium. Berlin, Reichsbahndirektion Osten, Frankfurt (.Oder), Zweig 
stelle des Auswärtigen Amtes, Nürnberg 2.

bei üb rigen  S te llen : Institut für Wirtschaft und Seeverkehr an der Universität 
Kiel. Staats wissenschaftliches Seminar der Universität Greifswald, Reichskuratorium 
für Wirtschaftlichkeit, Berlin.

In Polen:
bei den Handelskam m ern in : Bielitz, Bromberg, ürandeuz, Lemberg, Posen, Thorn.
bei B e tiiir ilen : Ministerium für Industrie und Handel, Warschau (in 3 Abteilungen), 
be i Verbänden: Verband deutscher Industrieller und Kaufleute in Polen, Brom

berg, Obei schlesischer Berg- und Hüttenmänn.-Verein, Kattowitz, Geschäftsstelle 
Posen d~r deutschen Sejm- und Senatsabgeordneten für Posen und Pommerellen, 
Posen, Wały Leszczyńskiego 2, Centrala Związku Kupców (Zentralverband der Kauf
männischen Vereine), Warschau, Centralny Związek Polskiego, Przemysłu, Warschau, 
V erband selbständiger Kaufleut«, Oraudenz.

bei übrigen stellen: Konsulat der Tschecho - Slowakischen Republik, Posen, 
Biblioteka Sej tun, Warschau, Légation de Suisse, Warschau.

ln Rußland und den Randstaaten:
in  M oskau: Bibliothèque Centrale D. 0. V. W. R., Zentralbibliothek W. S. N. H. 
„  J len ie l: Handelskammer,
„  Reval 
„  R iga :

Kaufmannskammer,
Kaufmannskammer, Rigaer Wirtschaftszeitung.

Im übrigen Ausland:
in  Am sterdam : Polnisches Konsulat,

Bureau voor Handelsinlichtingen,
'* Hrüagei: Fa. J. Steinberg, 213, Rue de la Poste,
”  1 ** 11 'Vw flV r,aB" d-aVf8’eïT Han.delL8- und Gewerbekammer, Bund der Ungarischen r abnkindustrie 11er, Ungarisch-polnische Handelskammer. Budapest,
”  ” u k «r 7 t:  Dr; M- Margulies, Institut Economique Roumain,
”  en(V!ôlkeÎbund)1,0naleS Arbeitsamt (ßureau de Traveille), Société des Nations
”  Königl. dänisches Ministerium des Äußern,

"  ono S  « t a  S Ä t i r c  «■ **“ • • Th9 “ o™»«™
P a ris : Handelskammer zu Paris
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Forderungen des Danziger Getreidehandels.
. Dle D,anzj ger Warenbörse hat heute im Artushof 

de? Vereins T r  aPbf teh?'ten- in , der der Vorsitzende

Wenn der Börsenvorstand sich entschlossen hat 
Sie zu einer Kundgebung aus Anlaß der Notlage des 
Danziger Getreidehandeis einzuladen, so geschieht 
dies aus dem Grunde, um unserer Regierungen Frei
e r  k T t Y ^ A "  dr tSrChen und P i c h e n  Regierung 
Danzig tot* Augeif zu f f l K .  G s t Ä '>d°>3 in

meist d6m Ja? \ l60° steht der Getreidehandel
G esam tW  U*' S(£ St aber an bevor^ g te r  Stelle des Gesamthande s in Danzig, und mit Recht können wir
r ; S D ± “ „d l6rJS,,gM' dali di» S“ ‘ Hand™

g m ? er ganze.n Welt die Sr°ße Bedeutung 
erlangt hat, nicht zuletzt infolge des Getreidehandels!

Die hauptsächlichste Getreideart, die über Danzig 
zur Ausfuhr gelangt, ist Roggen und die Verlängerung 
des polnischen Ausfuhrzolles bis zum 23. Juni 1928 
wirkt sich für den Getreidehandel und die sich mit dem
to S r o p S r <iä lg beschäftlgenden Unternehmungen

, niw em m hat die H°i?'s.che Regierung einen Ausfuhr
zoll für Weizen und Weizenmehl erlassen und gleich
zeitig ein Einfuhrverbot für Weizen und Weizenmehl 
so daß auch diese für den Ex- oder Import in Betracht 
kommenden Getreidearten dem hiesigen GeReide- 
handler keine Geschäftsmöglichkeit lassen

« Ä r M s " Ausfuhr von Geireid» «m *
im Jahre 1912 auf insgesamt 410500 t
V ” in 1»! ” » 323 000 tdagegen 1924 „ „ 171800t

” ” » 117 300 t
” a f  ,» , » 265 000 t

und 1927 Januar/Oktober 40800 t 
Davon betrug die Roggenausfuhr

1912
1913
1924
1925

T 1926
Januar/Oktober 1927 
Aus diesen Zahlen

184 000 t 
125 000 t 
59 500 t 
9 400 t 

137 000 t 
430 t

ergibt sich, in welch hoheMnR ri r f  tarnen ergibt sich, in welch h 
Maß das Roggenausfuhrgeschäft im Jahre 1924 
lJ2o gegenüber den Jahren 1912 und iqio ■■

für g e w i s r M e ^ L i 1"  E,r k il d«  AnsCuW l 
ansprucht der G etreidelm lfll 101,111,''" 3ollt6> 30 1 
»  11

Ä T Ä T t t ' T , di» ■
Roggen betaen , „ luß sich ¿ T g e S Ä S p l

gestalten, falls sich nicht irgend ein E rs a tz  durd* 
die Ausfuhr von Landesproduk ten anderer Lände* 
finden läßt.

Der Handel leidet auch unsäglich unter de° 
dauernd sich ändernden Zöllen, Ausfuhrverboten und 
-beschränkungen der polnischen Regierung. Di0 
S t a b i l i t ä t  der  Z o l l - A u s -  und  E i n f u h r  maß' 
nahmen ist das wichtigste Erfordernis für einen 
gedeihlichen Handel. Jede Aenderung, namentlich! 
wenn eine solche mit kurzen Fristen oder sogar 
fristlos erfolgt, bringt naturgemäß Streitigkeiten 
zwischen dem Käufer und Verkäufer m it sich und 
Streitigkeiten dienen niemals einer Belebung de® 
Handels. Namentlich Ausländer ziehen sich von 
solchen Handelsplätzen sehr bald zurück.

Zu wiederholten Malen haben die GetreidehäridGj 
darauf hingewiesen, daß der geb ro c h e n e  Tar i*  
Tczew—Danzig unhaltbar ist, da dieser Tarif ein0 
Verteuerung von etwa G 45,— je Waggon bedeutet' 
Immer wieder müssen wir das' Ersuchen an unser0 
Danziger Regierung und an die polnische Eisenbahn' 
Verwaltung richten, endlich auch dem Getreidehand01 
einen ungebrochenen Tarif zu erstellen.

Aber auch die Handels Ver t ragsverhand lung611 
zwischen Deutschland und Polen machen dem Danzig0f 
Getreidehandel große Sorgen, da er fürchten muß> 
daß Polen eine bevorzugte Behandlung Danzigs gegeI1' 
über Deutschland nicht durchdrücken wird.

W ir bitten den Senat, unbedingt dafür zu ¿&rg6l)’ 
daß Danzig neben dem durchgerechneten Tarif du?011 
See-Exporttarife die bevorzugte Stelle für die Getreid0' 
ausfuhr erlangt, die es vor dem Kriege hatte.

Immer wieder machen wir darauf aufmerksam, daß 
ein Ersatz sich unter Umständen für den Getreid6' 
handel in der Heranziehung von Getre ide russisch61 
H e r k u n f t  bietet. Das Geschäft kann zurzeit m6*1 
einen größeren Umfang annehmen, weil der Durch 
fuhrtarif durch polnisches Gebiet viel zu hoch ist. 0? 
ein Geschäft mit Rußland in größerem Umfang6 0 
tätigen, müßte für russisches Getreide der in P°le 
für Rumänien gültige Durchfuhrtarif in Anwendung 
gebracht werden. Dieser sieht für die Strecke v° 
Sniatyn nach Danzig
für Mais und Kleie . . . .  ZI. 241,— per 10 000 ^
» Oelkuchen.........................„ 205,— „ 10 000 ”
„ Getreide u. Hülsenfrüchte ,, 361,— „ 10000 >'

vor. Bei Anwendung eines derartig ermäßigten Tar» 
z w e i f e l n  w i r  n i c h t  da ran ,  daß sich ein n» 
fa n g re ic h e s ,  russ isches G eschä f t  
D a n z ig  z iehen  lassen w i rd .

Um zusammenzufassen, darf ich mit Ihrem 
Verständnis folgende 5Punkte als unbedingt erforde* s 
liir eine Besserung der trostlosen Lage uns6 
Getreidehandeis feststellen.'

1. Stabilität in Zoll-Aus- und Einf uhrinaßnal11,1 
der polnischen Regierung.
Ungebrochener Tarif Tczew—Danzig.

'}• Bevorzugte See-Exporttarife für Danzig- .eS- 
4- Verbilligte Durchfuhrtarife für russische In»
_ Produkte durch Polen. . sSeH
•>. Vertretung der Danziger Handelsinter g, 

bei den deutsch-polnischen Handelst61 
Verhandlungen. .^eU

Nur wenn diese 5 Punkte an den inaßgebU
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gellen Beachtung finden, kann und wird sich der 
viele Jahrhunderte in Danzig blühende Getreidehandel 
®rhalten können. Andernfalls geht er zu Grunde und 
damit werden die hunderte von Angestellten und 
Arbeiter brotlos, die in diesem Geschäftszweig ihr 
Auskommen finden.

W ir hoffen, durch dieses letzte Mittel, das uns 
verbleibt, die Aufmerksamkeit der in Betracht 
kommenden Regierungen auf die Notlage des Danziger 
Getreidegeschäfts gelenkt zu haben und geben uns 
dem Wunsche und der Hoffnung hin, daß unser 
Mahnruf nicht ungehört verhallt.

Regelung des Holzverkehrs 
aus Polen nach dem Deutschen Reich.

Die deutsche und die polnische Regierung haben 
die Wiederaufnahme geregelter Handelsbeziehungen 
durch ein am 22. November 1927 geschlossenes Ab
kommen über die vorläufige Regelung des Holzverkehrs 
aUsJ?olen nach dom Deutschen Reich eingeleitet.

nunmehr bekanntDas Abkommen sieht — wie 
^Worden — im einzelnen folgende Bestimmungen vo r : 
i Das Deutsche Reich gewährt Polen ein Einfuhr
kontingent für Schnittholz, Position 76 des deutschen 
Zolltarifs, d. h. Bau- und Nutzholz, hart oder weich, 
n ¿er Längsrichtung gesägt oder in anderer Weise 
vorgerichtet, nicht gehobelt. Die Höhe dieses Kon
tingents beträgt für die Zeit vom 1. Dezember 1927 
°ls einschließlich 30. November 1928 1250000 cbm.fh.. . ------ 7 - ------------------------  - - - -  yjKfXU.
K?r diese Menge wird deutscherseits der gegenwärtige 
Einfuhrzollsatz von 1 RM. für einen Doppelzentner 
dicht erhöht werden.

P o le n  verpflichtet sich in der Zeit vom 1. Dezember 
bis einschließlich 30. November 1928 für Säge1927iv, 1 oin&eimewnun ou. iNovemDer lyzts tur Sage- 

, ötze und für Rundholz bei der Ausfuhr nach Deutsch- 
aHd Ausfuhrzölle in folgender Höhe zu erheben: 

Langholz und Klötze per 100 kg
a) von Nadelbäumen.......................... 0,40 Zt.
b) von Laubbäumen, mit Ausnahme

von Buchen, Espen und Erlen . 0,20 „
, c) Espen, u n b ea rbe ite t...................... 1,50 „
: . Rundholz im Sinne dieser Bestimmung g ilt das-

Holz,__ das in Position 228, 2 a und b ’des pol-
0 . l6n Ausfuhrzolltarifs aufgeführt ist, sowie unbear
beitetes Espenholz (P. 3), jedoch mit Ausnahme des 
üenholzes, und zwar nur in folgenden Abmessungen:

Nadelholz mindestens 3 m Länge, 20 cm Stärke 
am Zopfende, ohne Rinde gemessen.

Laubholz 2 m Länge, 20 cm Stärke am Zopfende, 
ohne Rinde gemessen.

Hinsichtlich der Verrechnung ist vereinbart worden, 
daß 1 cbm weiches Schnittholz gleich 600 kg und 
1 cbm hartes Schnittholz gleich 800 kg zu rechnen sind.

Dieser Holzverkehr erfolgt künftig ohne Ausgabe 
besonderer Bewilligungen irgendwelcher Art. Eine 
Kontrolle der tatsächlich von Polen nach dem Deutschen 
Reich ausgeführten Schnittholzmengen findet lediglich 
an der Grenze statt. Dort wird Holz, das von polnischen 
Verladestationen zur Beförderung nach Deutschland 
aufgegeben ist und zu den vorstehend genannten 
Holzarten gehört, notiert und, wenn nicht durch Vor
lage von Ursprungszeugnissen anderer Länder die 
nichtpolnische Herkunft nachgewiesen wird, auf das 
deutscherseits gewährte Einfuhrkontingent angerechnet. 
Holz, das durch Deutschland oder durch Polen durch
geführt wird, wird nicht auf das Kontingent verrechnet, 
ebensowenig die polnischen Schnittholzmengen, die 
auf reinrp Holztransitlager in Deutschland genommen 
worden sind. Polnisches Schnittholz, das auf reichs- 
deutsche gemischte Holztransitlager oder auf Privat- 
Zollager gebracht worden ist, wird auf das Kontingent 
zur Hälfte angerechnet.

Eine besondere Bestimmung des Vertrages besagt, 
daß diese Vereinbarungen in keiner Weise die künftigen 
den Holzverkehr zwischen den beiden Ländern be
treffenden Bestimmungen des abzuschließenden 
Handelsvertrages präjudizieren.

Der Entschädigungsanspruch der Tabakwarenhändler.
v fu Nr. 11 der Juristenzeitung (Nr. 47 der DWZ.) 
(jpü 25. November 1927 wird eine Entscheidung des 
^rgerichts veröffentlicht, mit der für die Zigarren- 
Adler vernichtenden Ueberschrift:
»Händler mit Tabakwaren haben keinen Rechts
anspruch auf Entschädigung wegen Einführung 

des Danziger Tabakmonopols “
■all ^ e r 'Entscheidung handelt es sich um einen 

in dem ein Zoppoter Zigarrenhändler am 
ij, A.ugust 1927 seinen Laden hatte räumen müssen 

Seitdem erwerbslos geworden ist, weil er infolge 
 ̂ . Nabakmonopolgesetzgebung die Ladenmiete nicht 

hatte aufbringen können.
Pas Gericht versagt diesem Zigarrenhändler einen 

'¡„Ujtsanspruch auf Entschädigung wegen Einführung 
V6),] abakmonopols, weil der ihm erwachsene Schaden, 
t^Hdst seines Unternehmens und der Erwerbsmöglich- 
'tp|/ üicht durch einen u n m i t t e l b a r e n  Eingriff der 
^.Akinonopolgesetzgebung verursacht worden sei. 
’Ifjp^ken von diesem Einzelfalle, der aus anderen 
*1) Auen wenig aussichtsvoll gelegen haben mag, ver- 
ijjViUeinert das Gericht den vorerwähnten Satz, indem 

ü auf den Gewerbebetrieb der Zigarrenhändler 
VjJ^hthin für anwendbar erklärt. Als Begründung 
V  Angegeben, daß die Tabakmonopolgesetzgebung 

Schließung der Betriebe nicht angeordnet habe,

daß vielmehr an alle Händler, die am 1. Oktober 1926 
den Handel mit Tabakwaren gewerbsmäßig betrieben 
haben, Handelskonzessionen erteilt würden, daß auch 
ein allgemeines Wareneinkaufsverbot an die Händler 
nicht ergangen sei. Dabei gibt die Entscheidung zu, 
daß es Händlern verboten ist, die bisherigen Bezugs
quellen weiter zu benutzen, daß die Belieferung der 
Händler nicht deren eigener Wille bestimmt, sondern 
eine staatliche Einrichtung und daß den Händlern 
eine bestimmte Verdienstspanne vorgeschrieben ist. 
Alle diese Einschränkungen stützen sich auf die 
Tabakmonopolgesetzgebung, sind also sicherlich deren 
unmittelbare Folgen. Daß diese Einschränkungen, 
die bei einer großen Anzahl von Betrieben zur Still
legung führen müssen, einen mehr oder weniger großen 
Schaden verursachen, muß auch dem Tabakhandel 
ganz Fernstehenden ohne weiteres einleuchten. Damit 
ist aber dieser Schaden eine u n m i t t e l b a r e  Folge 
der T a b a k m o n o p o lg e s e tz g e b u n g .  Der freie 
Kaufmann vermittelt in freier Betätigung den Umsatz 
von Waren zwischen Erzeuger und Verbraucher. Durch 
besondere Tüchtigkeit, durch Umsicht, durch die 
Herausbringung von besonderen Marken, Wahrnehmung 
der Konjunktur, geschickter A rt des Vertriebes der 
Ware, reiche Fachkenntnisse, Etablierung neuer Ge
schäfte u. a. ist er in der Lage, sich unbegrenzte Er
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werbsmöglichkeiten zu eröffnen. Diese A rt der Be
tätigung ist ihm durch die Einführung der Tabak
monopolgesetzgebung genommen und damit das für 
den Kaufmann Typische. Die Tabakmonopolgesetz- 
gebung drückt ihn zum Trafikanten, d h. zu einer in 
aHen geschäftlichen Handlungen gebundenen Persön
lichkeit herab, die man kaum mehr Gewerbetreibende 
nennen kann. Diese volkswirtschaftlich allgemein an
erkannten Gesichtspunkte sind in der vorliegenden 
Entscheidung anscheinend nicht gewürdigt worden. 
. afarschernHch deshalb, weil sie in dem zur Entscheidung 

stehenden Falle von dem Antragsteller nicht zur Sprache 
gebracht worden sind.
T T n ^ rCh Ert®,lunS des im Gesetz verankerten 
Konsenses, der also diesem unmittelbar entspringt, 
wird nicht etwa der Handel, der durch die Monopoli
sierung der 1. M. A. G. übertragen wurde, frei, viel-
p fe b r lin ^  d7 „ K,onsen8 alle die Beschränkungen, 
Richtlinien und Verfügungen in sich, dte die Attribute,
K . die notwendigen Folgen des Vollmonopols sind’ 

o lmonopol ist bekanntlich gleichbedeutend mit 
Alleinhandel und Alleinverkauf und dieses bringt mi 
Konsens die detalherten Fesseln der Abhängigkeit zum 
Ausdruck. Nicht jedes Unternehmen kann aber die 
Umwandlung des freien Handels in ein subordiniertes 
Unterorgan der T M A. G. vertragen. Nicht jeder 
freie Kaufmann eignet sich zum Trafikanten und wird 
daher den Konsens, den er nach dem Gesetz anzunehmen 
n i c h t  gezwungen ist, ablehnen, sofern er in der 
Eigenschaft des Trafikanten schlechter fährt als ein 
Angestellter, da er aller W illkür der T. M. A. G. aus
gesetzt ist, aber das Risiko selbst tragen muß.

Es ist unseres Erachtens selbstverständlich, daß ein 
Ladeninhaber, der infolge Einführung des Monopols 
die Unrentabilität seines Unternehmens erkannt hat 
nicht erst darauf wartet, bis die Behörde ihm den 
Laden plombiert oder schließt. Enthält der Konsens 
Beschränkungen, die ein erfahrener Kaufmann nicht 
ertulen kann, so liegt darin der Z w a n g  zur  
Ö c ü 11 e ö u n g , denn wider besseres Wissen sein Geschäft 
mit dem bchein der Rentabilität fortzuführen, kann

dem Kaufmann ebenso wenig zugemutet werden, wie 
bewußtes Hinausschieben eines tatsächlich schon 
bestehendenBankrottsunddadurchbedingte Schädigung 
der Gläubiger. Das g ilt immer noch als unmoralisch 
und gegen die guten Sitten verstoßend. Die Schließung 
des Geschäfts ist also in solchen Fällen das Resultat 
eines auf dem Gesetz beruhenden unmittelbaren 
Eingriffs in den Bestand des Gewerbebetriebes, der 
für das Gros der Händler das einzige Vermögen ist, 
das sie besitzen.

Im Widerspruch mit den Ausführungen des Finanz- 
Senators steht es auch, wenn die eingangs erwähnte 
Entscheidung das im Juli 1926 in Kraft getretene 
Gesetz zur Vorbereitung des Tabakmonopolgesetzes 
vom 5.7.1926 alsein re in e s  Steuergesetz bezeichnet, 
dessen Folgen auf die von ihm betroffenen Betriebe 
auch nur mittelbare sein sollen; denn laut Volksstimme 
vom 9.6.1926 hat der Finanzsenator folgende Erklärung 
im Senat abgegeben: „Der vielumstrittene Gesetz
entwurf sei ke in  e igent l i ches  Steuergesetz, sondern 
ein Vorbereitungsgeaetz für ein Monopol, es sei auch 
kein Ersatz für ein Monopol. Den Gesetzentwurf 
kann man nur verstehen, wenn man von dem Gedanken 
eines Monopols ausgeht.“ Wie lassen sich die Gründe 
der besprochenen Entscheidung mit dieser von maß
gebendster Seite geäußerten Ansicht vereinigen?

In  den Kreisen der Händler hat die ausdemZoppoter 
Falle her geleitete Verallgemeinerung lebhaftes Be
fremden und große Bestürzung hervorgerufen. Wh 
hoffen daher zuversichtlich, daß auch seitens des Gerichts 
mit der vorliegenden, einen besonders wenig aussichts
reichen Fall betreffenden Entscheidung nicht das letzte 
Wort über den Rechtsanspruch der Zigarrenhändler 
gesprochen ist und erinnern nochmals daran, daß in dem. 
Kulturstaat Schweden, dem wir doch als Danziger nicht 
nachstehen dürften, die Händler, trotzdem der Handel 
dort f r e i  war und ist, volle Entschädigung für all0 
dem Monopol entspringenden Schäden erhalten habe»'

Vereinigte Danziger Zigarrenhändler' 
Verbände E. V.

Steuerbegünstigungen bei Rohölbohrungen in Polen.
. inr1] er,da!Jer,nde Rückgang der Rohölproduktion, die 
mpfindlich bemerkbare Erschöpfung der erbohrten 

Rohölsehächte und die sehr ge linge ! Neubohrungen 
bilden schon seit Jahren die Sorge der nanhtha- 
verarbeitenden Industrie. Durch allerhand Mittel der 
noTmen6bT S und Verwaltung werden Versuche unter- 
Bohrtäf-iäüiJf6 P ^m ahge Bedeutung der galizischen
ä rd ifseg T ? l edf  her?USt6llen und das private Kapital 

M i ,  , lgkeit zu interessieren.
den'TW . , t darüber nicht im Zweifel, sowohl in 

MmehT ‘ wie fluch m den Regierungskreisen

7 ur S î u  p Bedeutung beibehalten kann, wenn der 
i n n e rn  f 10n Urstoff, der sich im E r d 
in reichlichen Jl° nischen Erdölgebiete noch immer

S f c b T Ä t  ÜMorn h S
amen um die Gründung eines Kartells zwecks

Regelung der wilden Konkurrenzkämpfe an den in 
und einer besseren Ausgestaltung der Verkaufs- 
Organisationen auf den ausländischen Absatzmärkten- 
Diese auch volkswirtschaftlich berechtigten Bemühungen 

denn sie bezwecken entsprechende Verdienst- nnc 
somit auch Verzinsungsmöglichkoiten von recht an
schaulichen Kapitalien, welche in der Mineralölindustn0 
stecken — konnten bis jetzt kaum zu irgend welchen 
dauernden Ergebnissen führen. Die mit Mühe unc 
Not zusammengezimmerten Kartellvereinbarungen» 
„Eydikate“ , „wirtschaftliche Vereinigungen“ oder " rl, 
sonst noch die organisatorischen Kartellgebilde benan» 
wurden, sie waren alle von kurzer Lebensdauer. Ue 
Hauptgrund dieser Mißerfolge ist — abgesehen 
Eitersüchteleien und manchmal einem viel zu sehr a 
maßenden Eigenwillen einzelner Fabrikunternehin01- . 
sachlich auf den Umstand zurückzuführen, daß daS 
1 ■ , 1)0 'dschen Oelgebieten gewonnene Rohöl he
pKf r  m?br reicht, um die Leistungsfähigkeit , „ 
M.1 ,,?er/ en vod auszunutzen, billige Mineralöle für ' 
d |U-i ,,lGr/jUH*:ellön und den inländischen Kon 

' reisherabsetzungen zu steigern. .,ałeJi
Kn |ÖS<?S Problem wurde in einer jüngst verbrei _ 

§ebunS des polnischen Industrie- und HaQ *
ministi'ts programmatisch angeschnitten. ^eiu0 jt 
zwlf-1 da ß -die Entfaltung einer regon B ohrfüg ' 
AWu Ä G° r nuT  vwn Bohöi als eine der wichtig9. ^
Aufgaben dieser Industrie zu behandeln ist, darf»
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als eine bloße theoretische Anschauung gewertet 
Werden.

Die Regierung wird zweifellos unabhängig von 
privaten Unternehmungen au f d i r e k t e m  Wege 
eine Bohrtätigkeit in Angriff nehmen, überdies jedoch 
noch durch steuerliche Begünstigungen schon jetzt 
~ - v o r  der großen Reform der Naphthagesetzgebung

privates Kapital für diese Zwecke heranzuziehen 
versuchen. Wenn man bedenkt, daß nicht einmal V10 
der nach Ansicht von Geologen im ehemaligen Galizien 
bestehender Rohölzonen bisher nutzbar gemacht wurde, 
Verbleibt für die Bohrtätigkeit noch ein sehr aus
gedehntes und unverbrauchtes Arbeitsfeld offen. Die 
Regierung selbst plant durch eine sehr weitsichtig 
angelegte gesetzgeberische Reform diese Bohrtätigkeit 
zu erleichtern und Kapital zu Bohranlagen heranzu- 
riohen. Einen Auftakt für diese gesetzgeberische 
Tätigkeit bildet eine Verordnung des Staatspräsidenten 
Vom 17. November 1927 über Steuerbegünstigungen, 
Veröffentlicht in Nr. 102- des Staatanzeigers (Dz. 
Ust. R. P.). Diese Verordnung besitzt auf Grund 
des Ermächtigungsgesetzes Gesetzeskraft und ist 
in Geltung getreten mit dem Tage der Verlaut
barung, somit am 24. November 1927. Die genaue 
Kenntnis des Inkrafttretens dieser Verordnung (mit 
Gesetzeskraft) _ ist von Wichtigkeit zwecks Ein
haltung der einzelnen Fristen in jenen Fällen, für 
Welche S te u e rb e g ü n s t ig u n g e n  vorgesehen sind. 
Diese Steuerbegünstigungen werden Naphthaunter- 
Uehmungen eingeräumt, welche auf neuen,  noch 
n i c h t  e rsch lossenen  Terrains eine Bohrtätigkeit 
Zwecks Gewinnung von Rohöl entfalten wollen. Die 
■Begünstigungen beziehen sich sowohl auf die 
Gründungstätigkeit solcher Unternehmungen und 
damit verbundener Rechtsakte, wie auch auf S t e u e r 
freiheit von Kapital, welches in derartige Bohrunter- 
Hehmungen hineingesteckt wird und auch auf E i n 
kommen,  welches diese Unternehmungen abwerfen. 
Demnach werden Gründungsverträge von Gesellschaften 
'ind Sacheinlagen von Grundstücken und Naphtha- 
juchten in diese Gesellschaften von Stempelabgaben 
befreit, wenn die Gründung binnen zwei Jahren 
M olgt und d ie  B o h r u n g  nach Rohöl spätestens 
binnen zwei Jahren vom Tage der Errichtung der 
Gesellschaft tatsächlich b e g in n e n  w i rd .  "Somit 
Entsteht Anspruch auf bedingte Gebührenbefreiung, 
Aus die Gründung des Unternehmens (der Gesellschaft) 
As zum 24. November 1929 erfolgt und vom Tage 
cer G r ü n d u n g  binnen weiterer zwei Jahre die 
Bautätigkeit tatsächlich in Angriff genommen wird, 
igö Erhebung der Gebühren wird während dieser 
ödsten gestundet und bei Erfüllung der gesetzlichen 
Bedingungen nachher niedergeschlagen (Artikel 5).
> Auf staatlichen Terrains ist der Handels- und 
^dustrieminister berechtigt, die zu bohrenden Rohöl- 

wuben von den „Bruttoprozentabgaben“ zu befreien.
sind dies Rohölabgaben zu Gunsten der Grund- 

'Sentümer, welche sie bei Einräumung der Bohrrechte 
ihrem Grund und Boden bis zu 20 % des ge- 

V'Unenen Rohölquantums sich auszubedingen pflegten, 
|,bne Verpflichtung des Grundeigentümers, zu den 
H)nrkosten beizutragen (Artikel 6).

k ^amtliche Bohrunternehmungen , somit auch die schon 
“Gehenden, genießen:
G eine 1 0 jä h r ig e  S t e u e r f r e i h e i t  von sämt

lichen Staa ts -  und K o m m u n a ls te u e r n ,  wie 
auch von Z u s c h lä g e n  zu Gunsten der Selbst

verwaltungs-Körperschaften, die auf das E i n 
k om m en  des gewonnenen Rohöls und der Erd
gase entfallen. Diese Befreiung erstrockt sich 
auf 10 Jahre vom Tage der ersten Produktion 
gerechnet,

2. eine 10jährige Steuerfreiheit für das zu Bohr
zwecken eingesteckte Kapital. (Artikel 1, Absatz 
1 und 2, lit. a und b.)

Die Steuerfreiheit wird jedoch an d ie 'G ru n d b e 
d in g u n g  geknüpft, daß die Bohrungen auf noch 
u n a u fg e d e c k te n  Terrains erfolgen. Als solche 
gelten Terrains in einer Mindestentfernung von 
2000 Meter von schon produzierenden Rohölgruben 
und, falls dort we i tere Schäch te  angelegt werden, 
darf dies in einem Radius von 500 Metern von dem 
neu erbohrten bezw. neu angelegten Schachte erfolgen. 
Man w ill dadurch die Bohrtätigkeit auf neue Rohöl
gebiete ausdehnen, da man mit der Erschöpfung 
bislang gebohrter rechnet.

Die zuständige bergamtliche Oberbehörde ist jedoch 
befugt, eine geringere Entfernung als 2 Kilometer 
von dem schon benutzen Rohölgebiete als ein „noch 
nicht aufgeschlossenes Terrain“ zu betrachten und 
Steuerbegünstigungen einzuräumen, insbesondere, falls 
eine Bohrtätigkeit dort „infolge Suchens nach neuen 
Oelzonen oder aus anderen geologischen Rücksichten“ 
als Aufdeckungsarbeiten neuer Rohölgebiete ange
sehen wird (Artikel 2 b).

Es wäre Sache der, Fachverbände, dahin zu streben, 
daß jede Vertiefung bestehender Schächte, um tiefer 
gelegene Oelzonen zu erschließen, den Aufdeckungs
arbeiten „neuer Terrains“ gleichgestellt wird. Von 
Bedeutung wäre die Ausdehnungdieser Begünstigung auf 
das Boryslaw-Tustanowicer Gebiet, wo Rohöl in 8 Zonen 
bis zu ca. 1570 Meter Tiefe gewonnen wird und zwar 
angefangen bei einer Tiefe von 800 Meter, nachher 
in zwei weiteren Zonen, die 800 —400 Meter unter
einander liegen.

Außer steuerrechtlichen Begünstigungen werden 
den Unternehmern noch weitere, kommerzieller A rt 
gewährt. Die Grubenbesitzer der hier besprochenen 
Neuanlagen, sind berechtigt, aus dem gewonnenen 
Rohöl bis zum 24. November 1937 50% der Ausbeute 
ins Ausland auszuführen und somit unabhängig von 
der Preispolitik der inländischen Mineralölraffinerien, 
für den gewonnenen Rohstoff im Auslande günstigere 
Konjunkturen auszunutzen. Bekanntlich besteht in 
Polen und zwar seit 1919 ein Ausfuhrverbot von Rohöl. 
Wie eingangs erwähnt, reicht die gegenwärtige Pro
duktion nicht aus, um den Fabriken eine wirtschaftlich 
lohnende Ausnutzung ihrer Leistungsfähigkeit zu er
möglichen. Wenn trotzdem die Ausfuhr von neu er- 
bohrtem Rohöl gesetzlich zugebilligt wird, so beweist 
das die Größe des Entgegenkommens, welches zur 
Entfaltung einer regeren Bohrtätigkeit anspornen soll.

Alle diese Begünstigungen dürfen auch Anwendung 
finden auf die v o r  Einführung des Gesetzes begonnenen 
und noch nicht zu Ende geführten Bohrungen, inso
fern dieselben den Anforderungen des Gesetzes im 
allgemeinen entsprechen und bis zum 24. Februar 1928 
beim zuständigen Bergamte Anträge wegen Steuer
begünstigungen gestellt werden. (Artikel 8.)

Die praktische Auswirkung des Gesetzes hängt von 
den Verhältnissen des Kapitalmarktes ab, nicht zuletzt 
auch von der Lage des deutschen Kapitalmarktes, 
welcher vor dem Weltkriege an Rohölgruben in 
Galizien rege und gerne sich zu beteiligen pflegte, hl.

1!,
Oi5,i|?squollon für sämtliche industriellen Erzeugnisse werden von der Geschäftstelle kostenfrei nachgewiesen
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Mitteilungen der Handelskammer
Bekanntmachung.

Auf Beschluß des Vorstandes der Warenbörse und 
des Vorstandes der Effekten- und Devisenbörse fallen 
die Versammlungen an der Börse am Sonnabend, dem 
24. Dezember 1927 aus.

Danzig, den 8. Dezember 1927.
Der Börsenvorstand.

Formular für die drei Monate genügt. Die Gesuche 
müssen der Handelskammer bis zum 17. Dezember 19 "̂ 
einschließlich vorliegen. Firmen, die den Terra'11 
nicht einhalten, laufen Gefahr, bei der Zuteilung nicht 
berücksichtigt zu werden.

Es wird darauf hingewiesen, daß es sich bei diesen 
Anträgen nur um zur Einfuhr nach Polen verboten6 
Waren nichtdeutschen Ursprungs handelt.

Polnische Transithandelskontingente.
Danziger Firmen, die an der Belieferung des 

polnischen Absatzmarktes interessiert sind, wird an
heimgegeben, für einfuhrverbotene Waren Anträge
ka lZmZe,SUnfSn °n EVl.fuilrkontlQg:«ntfin hei der Handefs- 

ZU StelJen ,Dl(? hl frzu erforderlichen Formulare 
a. , von rvP Auskunftstelle der Handelskammer 
au gegeben. Die Anträge sind für jede Ware für die 
Monate Januar, Februar, März 1928 auszufüllen. Ein

Liste der unpünktlichen Wechselzahler 
in Polen.

Der Handelskammer ist die Liste Nr. 69 für den 
Monat November 1927 der Finnen in Polen, derea 
Wechsel wegen Nichtzahlung zu Protest gegangsa 
sind, zugegangen. Die Liste liegt in der A uskun fts
stelle der Handelskammer, Hundegasse 10 (Zimmer 4/5) 
für Interessenten zur Einsichtnahme aus.

Amtliche Notierungen an der Oanziger Börse vom 5. bis 10. Dezember 1927.
Die Notierungen erfolgen in Danziger Gulden (G).

Z e i t

5. 12. 27
6. 12. 27
7. 12. 27
8. 12. 27
9. 12. 27 

10. 12. 27

Scheck
London

25,OOV2 
25,' OV2 
25,00V2 
25.001/4
25.00
25.1 1OV4

Tel. Aus
zahlung 
London

Geld
Brief

100 Z lo ty  
Auhz. Warschau

Geld Brief

25,00%

57.39
57.39
57.35 
57.3G
57.35
57.35

57.53
57.53
57.50
57.51
57.50
57.50

100 Z lo ty  loko 
Note;en

Geld I Brief

57,42
57,41
57.37
57.37 
57.39 
57,3«

57.53 
57,5ß
57.51
57.51
57.53
57.52

Dollar-Noten 
N r 1

von 5-100 St.

Geld Brief

Dollar-Noten 
Nr. 2

von 500-1000 St

Geld

Zeit

5. 12. 27
6. 12. 27
7. 12. 27
8. 12. 27
9. 12. 27 

10. 12. 27

Brief

Tel. Auszahl. 
Paris

Geld Brief

Tel. Angzahl. 
New Y ork

Geld

5,1155

Brief

5,1285
Tel. AuHzahl. 

Brüssel -  
Antwerpen

Geld Brief

Tel. Anszahl. 
Amsterdam

Geld Brief

206,96 207,49

Tel. Auszahl- 
Zürich

Geld Brief

98,84 99,09

Tel. Auszahl. 
Helsingfors

Geld Brief

Tel. Auszahl. 
Stockholm

Geld Brief

Tel Auszahl. 
Kopenhagen

Geld Brief

Tel. Auszahl. 
Oslo

Geld Brief

100 Reichs
marknoten

Geld

122,222

Briof

122,528

100 ReichsmąJj 
tel. Ausz. Bed'n

Geld

122,372
122,347
122,197
122,272
122,137
122,187

----------- .-------- -------------------------
4%  Danziger Stadtanleihe 1919 
5 %  Danziger Goldanleihe 1923

5. 12 27 6. 12 27 7. 12 27 8. 12. 27 9. 12. 27

7 %  Danziger Stadtanleihe 1925
4,90 G. 4,90 G. 4,90 G. 4,90 G. 4.90 G.

5 %  Roggenrentenbriefe 93 G. 93 G. 93 G. 93 G. 93 G.
8 %  Danziger Hypotheken-Pfandbriefe Serie I-—ix  
8 %  Danziger Hypotheken-Pfandbriefe Serie X XIV

8 G. 8 G. 8 G. 8 G. 8,15 G.
97l /2etw.bz.B. 971/2 ß. 971/2 B. 97% bz. 97 bz.

7%DanzigerHypotheken-PfandbriefeSerieXIX-—XXII
963/4 G. 971/4 B. 971/2 B. 978/4 B. 971/2 B.

6 %  Danziger Hypotheken-Pfandbriefe
943/4 bz. 948/4 bz. 948/4 bz. 948/4 bz. 948/4 bz.

Bank-yhn-Danzig-Aktien . . 92 bz. 92 bz. 92 bz. 92 bz. 92 bz
Danziger Privat-Actien-Bank-Aktien

113 G. 114 B. 114 B. 113 G. 1131/2 B.
Danziger Hypothekenbank-Aktien 92 G. 921/4 G. 921/2 G. 92V2 bz. 93 B.
Danziger Bank fü r Handel und Gewerbe-Aktion ! 1341/2 G. 

1341/2 G.
1341/2 G. 
1341/2 bz.

1341/2 G. 
1341/2 G.

1341/2 G. 

1341/2 G.
1341/2 G. 

1371/2 B-

4,90 ö- 

93 G- 
9 G.

97V4
971/4 G-

943/4 bz-
hfl.
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Preisnotierungen für ßetreide an der Danziger Börse.
Vom 5. bis 10. Dezember 1927. Die Notierungen erfolgen in Danziger Gulden (G).

Z e i t

5- 12.27 
8 12. 27 
1 12. 27

8.12. 27

,9-12. 27 
l0.12. 27

Für 50 kg frei Waggon Danzig

Weizen Roggen Gerste
F utter- 
gerhte Hafer

V ik 
to ria - 

E rl) sen
grüne

Erbsen
kleine
Erbsen

Blau
mohn Gelbsenf Pelusch

ken Wicken Acker
bohnen

Roggen
kleie

Weizen
kleie

nicht notiert
)
) schwächer 
1128 Pfd. 14,— 
<124 Pfd. 13 — 
120 Pfd. 12,25 

/117 Pfd. 11,85

ruhig
12,50

12,— bis 
18,-

11,— 
bis 11,75

10,60 
bis 11,10 - - - - - - - - 9,— grobe

9,25

nicht notiert

Danziger Getreidezufuhren auf dem Bahnwege.
Vom 5. bis 10. Dezember 1927.

Datum

—

Weizen Roggen Gerste Hafer Hülsenfrüchte Kleie u. Ölkuch. Saaten

Waggons To. Waggons To. Waggons To. Waggons To. Waggons To. Waggons To. Waggons To.

5. 12. 27 3 32 3 48 27 393 1 15 26 338 6 75
6. 12. 27 — — 1 15 16 231 1 15 2 20 — — 3 45
7. 12. 27 1 15 3 45 19 285 — — 6 85 — — 8 60
8. 12. 27 — — — — 21 310 — — 9 125 2 30 10 135
9. 12. 27 — — 2 30 13 195 — — 4 50 — — 10 107

10. 12. 27 1 15 — 13 190 1 15 4 60 — — 9 115
Gesamt 5 62 9 138 109 1604 3 45 51 678 | 2 30 46 537

Eingang von Ausfuhrgütern aut dem Bahnwege.
Berichtswoche vom 5. bis 11. Dezember 1927.

6zeich- D a n z i g
•hing 
des 

6utes 
^ --------

Leege Tor Olivaer Tor
Neufahi

Freibezirk

’wasser 

Zoll in l and
Weichsel
bahnhof Strohdeich Kaiserhafen Holm

Summa

Wagg. To. Wagg. To. Wagg To. Wagg. To. Wagg. To. Wagg. To. Wagg. To. Wagg. To Wagg. | To.

S e n  .
i '  ■ .

105 2050 216 3650 1157 28460 225 4243 1350 25352 _ _ 1735 32943 ' _ 4788 90698
7 104 88 1390 _ _ 21 315 6 84 193 3807 242 4846 553 11170 1110 21716

i Mde<

iH e r ,
112 1374 — — — — 38 570 43 619 — — 21 315 18 265 232 3143
— — 122 1855 79 1029 143 2170 222 3338 — — 63 971 — ■-- 629 9363
" l 15 4 49 — — — — 26 793 — 16 245 — — 47 1102

?>■ - 

:
* •

1 20 _ _ _ — — — — — — — — — _ _ — 1 20
_ _ 26 455 _ _ — — 3 47 — — — — — — 29 502

_ _ _
2 30 2 30 — — — — — — — — — — — — 4 60
1 7 5 46 — — 4 31 — — — — — — — 10 84
2 11 — — — — — — — — — — — — — — 2 11

C dt • 

» S s  •

6

18

90

245

5

28

75

466 40 865 — —

29

117

3121

2411 — —

2 30

— —

42

203

3316

3987

f r ; « ' _ — _ _ _ — — — — — — — — —

v > «
K  ■

26 841 St — — — — — — — — — — — — — — 26 841 St.
— — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — _ _ — —
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Nachweis von Geschäftsverbindungen.
Angebot® und Nachfragen in- und ausländischer Leser werden kostenfrei veröffentlicht und sind an 

die Handelskammer in Danzig zu richten.
Interessenten erteilt die Handelskammer unverbindliche Auskunft gegen eine Schreibgebühr von 1 ® 

oder dessen Gegenwert.
Danziger I  innen können die Anschriften in der Auskunftsstelle der Handelskammer, Hundegasse 10> 

Zimmer 4/5, erfahren. Angabe der laufenden Nummer ist erforderlich.

W a r e n a n g e b o t e

Nr.

2281
2282

2293
2294
2295

2296
2297
2298
2299

2311
2312

2313
2314
2315
2316

2317
2318
2319
2327
2328
2329 
2337

Nr. Angebotene Waren Sitz der Firma
2233 Butter, Eier . . PosAn
2234 Südfrüchte, Gemüse u. sonstige

Landesprodukte . . Milano2241 Möbel . . . Kalisch2242
2263

Aepfel, Gänse . . .
Goldene und silberne Uhren . .

Kobryn
Berlin2264 Wurstkonserven spez. „Morta-

della di Bologna“ Bologna2265 Trüffeln, Gemüse und dergl. Paris
2266 Frische und gesalzene Sprotten Ostende
2290 Holzkohlen . Starv Sacz
2291 Roh-Zitronensaft ................... Messina
2292 Kapern in E s s ig ...................... Aguilas
2304 W äsche ..................................... Falkenstein
2305 K ä m m e ..................................... Hamburg
2306 Fischmehl .............................. Fl am bürg
2307 Auskünfte, Inkasso ............... Czortków
2308 Photographische Artikel . . Bromberg

Gesuchte Waren

Linsen und grüne Erbsen . . . 
Lagerung, Verladung,

Verfrachtung ......................
Wacholderbeeren......................
Speisefette . . . . . . . .
Seegras, Crin d’Afrique, Hede 

und andere Fasermaterialien 
Strick- und Teppichwolle . . . 
Kolonialwaren, Südfrüchte . . .
Weine ..........................
Fleischkonserven,Rohmaterialien 

für Fischkonserven . . . .
L u m p e n .....................................
Heringe, gesalzen, Lachs, Aale,

Räucherfische......................
S a lzhe ringe ..........................
Amerik. Schmalz und Speck . .
Schuhpaste...................
Aluminium-, Martinstahl- und

Alpacca-Bestecke...............
Parfüm, Kosm etika...................
Leinsaat, Grubenholz . .
Kartoffeln .......................'
W e ichho lz ...............
Speiseöl...............'
E ie r ...................
Steinpilze in Salzlake in Fässern 

eingelegt . . . .

Sitz der Firma

Marseille

Prag
Berlin
Przemyśl

Nowrm Saczu 
Bromberg 
Tarnów 
Sierck

Redditch
Bielitz

Ohladów
Radzionkau
Krakau
Przemyśl

Kolomea
Warschau
Helsingfors
Athen
Villach
Krakau
Malaga

Hamburg

Nr. Angebotene Waren Sitz der Firma

2309 Amylazetat .............................. Livorno
2310 Mandeln, getr. Früchte, Saaten,

G etre ide.................................. Bari
2323 Thomasmehl................................. Saarbrücken
2324 Apfe ls inen....................... Valencia
2325 Verzollungen, Lnkasso, Spedition New York
2326 Patent-Anmeldungen . . . . . Santiago
2334 Bleizucker . ...................... Wien
2335 Eisen- und Kupferwaren . . Amsterdam
2336 Mandeln, Haselnüsse, Südfrüchte Catania
2348 Drahtgewebe, Drahtseile, Ketten Hannover
2349 Wäschebesätze . . . . . . Bannen
2350 Photograph. Aufnahmen a. Italien Bromberg
2351 Liköre ...................... ... Memel
2352 W a llnuß ke rne ................... Wien
2353 Därme, Sehnen für Musik-

in s tru m e n te .......................... Marnesa

h  f r a g e n .

Nr. Gesuchte Waren Sitz der Firm®

2338 Kleineisen- und Stahlwaren,
Tischlereibedarfsartikel . . . Bielitz

2339 Hülsenfrüchte, spez. Viktoria-
erbsen ..................................... Permauern

2340 Emaillierte Vereinsabzeichen . . Lemberg
2341 Eichen- und Kiefernschwellen Flensburg
2342 Paraffin ................................. Hannover
2343 Fischkonserven......................  . Cernauti
2344
2354

2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362

2363
2364
2365
2366
2367

K o lon ia lw aren .......................
Poln. Arzneipflanzen, ganz und 

geschnitten, Salmiakpastillen, 
Salmiakgeist 0,910, reine und 
rohe Karbolsäure . . . .

Kalz. Soda 5 8 ° ...................
Superphosphat ...............
Erbsen ..............................
Speiseöle ..........................
Celluloid-Galanteriewaren .
F ischm eh l...............
Holzwaren (Massenartikel) . 
Maschinen f. Fabrikation v. Reiß

brettstiften u. Briefklammern
Makulatur ..................................
Petroleumbrenner „Reform“ . .
Flachsabfälle..............................
B rie fm arken ..............................
Zuckerkerzen, Neuheiten ,

Stryj

Danzig
Hamburg
Magdeburg
Kiel 
Krakau 
Löbau 
Lemberg 
W arschau

Könitz
Rzeszöw
Kattowitz
Trautenau
Triest
Casabla»ca

V e r t r e t u n g © n.

Nr. Vertretungen gesucht für Sitz der Firma
2368
2369 ReR1SÍnen' Und Zitronensaft . Hamburg

Irrest
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EiseiM ntaril- und Verkehrsnachrichten.
(Unter dieser Rubrik werden u. a. alle fü r den Danziger
Handel bedeutsamen Neuregelungen und Verordnungen 

der polnischen Eisenbahnverwaltung m itgeteilt)

Merkblatt zur Erreichung der billigsten Fracht und 
zur Vermeidung von Nachteilen bei der Eisenbahn
beförderung von Eisen- und Stahlwaren in Deutschland.

Der reichsdeutsche Eisen- und Stahl waren-Industrie- 
bund hat ein Merkblatt zur Erreichung der billigsten 
Fracht und zur Vermeidung von Nachteilen bei der 
Eisenbahnbeförderung von Eisen- und Stahlwaren im 
Deutschen Reiche herausgegeben. Veranlassung zu 
der Ausarbeitung ist die vielfache Beobachtung der 
Frachtenprüfungsstelle des genannten Industriebundes, 
daß die Verfrachter sich selbst dadurch nicht un
beträchtlichen Schaden zufügen, daß sie die Frachtbriefe 
namentlich in bezug auf die Bezeichnung des Gutes 
nur sehr unvollständig ausfüllen und auch in anderer 
Richtung bei der Eisenbahnbeförderung Fehler machen. 
Das übersichtlich zusammengestellte Merkblatt steht 
Interessenten in der Auskunftsstelle der Handelskammer, 
Hundegasse 10, Zimmer 4/5, zur Einsichtnahme zur 
V erf ügung. _____

Ständige wöchentliche Marktberichte.
(Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.)

Handel in Getreide, Saaten, Hiilsenfriichten 
und Futtermitteln.

Die Geschäftsstille hält weiter an, der Getreide
handel fand auch in der vergangenen Woche keinerlei 
neue Anregung. Das Angebot der Landwirte ist etwas 
größer geworden, jedoch kann man von einem dringen
den Angebot nicht sprechen.

Roggen.  Die hiesigen Mühlen wurden haupt
sächlich m it deutschem Roggen beliefert, der sich 
immer noch billiger stellt als polnische Ware. Die 
Preise gingen etwas zurück.

W e iz  en lag sehr schwach. Umsätze wurden fast 
garnicht erzielt. Die Mühlen haben sich vor Inkraft
treten des Einfuhrverbots genügend mit Auslandsware 
Versorgt und wollen nur bei niedrigeren Preisen kaufen. 
Hie Preise in Polen gingen ebenfalls etwas zurück.

G ers te  war etwas ruhiger. Die Preise gaben 
daraufhin etwas nach.

H a f e r  fast ohne Angebot. Gute Qualitäten haben 
Leiter Interesse.

V ik to r iae rbsen  vernachlässigt, grüne Erbsen flau.
F u t t e r m i t t e l  unverändert.

Zucker, Melasse nnd Trockensclinitzel.
Der Markt verkehrte in der vergangenen Berichts

woche ruhig und stetig und führte in London zu einer 
Pi eisauf besserung von 3 pence für den laufenden 
Monat. New York blieb unverändert.

Rohzucke r  war weiter nicht angeboten.
W e iß z u c k e r .  Polnischer Weißzucker war nicht 

am Markt, dagegen konnten für Danziger Kristallzucker 
sh 14/1072 Per 50 kg brutto für netto fob Danzig- 
Neufahrwasser erzielt werden.

Melasse.  Günstige Frachtlagen werden zur 
prompten Lieferung mit $ 14,50, südlichere Frachtlagen 
mit ca. $ 13,50 per Tonne franko polnisch-deutscher 
Grenze bewertet und bezahlt. Frühjahrslieferung wurde 
mit $ 15,50 per Tonne franko polnisch-deutscher Grenze 
gehandelt.

T r o c k e n s c h n i t z e l .  Das Angebot ist weiter sehr 
gering, und die Preise für Lieferung Januar-Februar 
sind unverändert $ 27,— per Tonne franko polnisch
deutscher Grenze.

Von polnischem Zucker neuer Ernte kamen bis 
zum 14. er. nach Danzig 49 486 tons Rohzucker, 
26572 tons Weißzucker.

Holz.
Die Danzig-polnische Kommission hat am 1. und 

2. Dezember 1927 eine Sitzung bei dem Obersten Rät 
der polnischen Holzverbände, der Rada Naczelna 
Związków Drzewnych w Polsce, abgehalten. Die 
Tagesordnung lautete:

1. Schiedsgericht
2. Refaktie
8. Usancen
4. Vereidigte Sachverständige
5. Freie Anträge.

In  allen zur Sprache gebrachten Punkten wurde 
völliges Einvernehmen zwischen den polnischen und 
Danziger Delegierten erzielt. Die Zusammenstellung 
der Usancen wurde einer Unterkommissinn übertragen, 
die mit möglichster Beschleunigung diese für den 
Holzhandel so wichtige Angelegenheit festlegen soll.

In  Warschau wurde auch beschlossen, daß an allen 
Sitzungen der Rada Naczelna und der bei dieser 
gebildeten Exportkommission Vertreter Danzigs te il
nehmen. Das Zusammenwirken der Danziger und 
polnischen Verbände wird dadurch in Zukunft be
festigt werden.

BERGFORD
Holz-Spedifions- und Lager-Gesellschaft m. b. H.

Kontor: Danzig-Sirohdeidi
Fernsprecher: Strohdeich Sammolnnmmor 22851 Weichseliniinde 272 83 Althof 244 77

Postscbließfach Nr. 29 Telegramm-Adresse: BERGFORD DANZIG

Umschlag und Lagerung von Hölzern aller Art
250 000 qm Landlagerfläche 150000 qm Wasserlagerfläche 600 lfdm. eigene Kaianlagen 

L a d e m ö g lic h k e it für g le ic h ze itig  10 Seedampfer

Größte Holzumschlagsanlage Danzigs
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OTTO KOSCHMIEDER, DANZIG
Holzexport - Sägewerke

Telegramm-Adresse: lleidewerke Delbrückallee 6 Telephon Hr. 24908 und 24909

Timber Export ■ Saw mills

K i e f e r n -  und T a n n e n - S c h n i t t m a t e r i a l .  
Das zwischen Deutschland und Polen geschlossene 
provisorische Abkommen über den Grenzverkehr mit 
Holz hat dazu beigetragen, die Geschäfte in ruhigere 
Hahnen zu leiten. Die Käufer sagen sich, daß sie 
genügend Zeit haben, ihren Bedarf zu decken. Der 
Winter hatinzwischen bessere Abtransportmöglichkeiten 
des Rundholzes aus den Wäldern gebracht. Der 
dabei einsetzende Geldbedarf bewirkt, daß diejenigen 
Verkäufer, die bisher noch m it ihren Beständen 
zurückgehalten haben, jetzt zu ernstlichen Ver
handlungen geneigt sind. Alle diese Umstände werden 
voraussichtlich in Zukunft dazu beitragen, den Preis 
auf  ̂ Grund eines richtigen Verhältnisses zwischen 
greifbarem Material und tatsächlichem Bedarf auf eine 
gesunde Basis zu stellen.

Der Export nach England hat seit dem letzten 
Bericht keine wesentliche Aenderung erfahren. Die 
englischen Preise bieten im Verhältnis zu den hohen 
Ankaufspreisen für Rundholz in Polen keine Kalkulation. 
Auch die Besitzer von in Danzig lagerndem fertigen 
Exportmaterial lehnen die jetzt zu geringen Preise 
ab und hoffen im Januar/Februar bessere Preise 
erzielen zu können.

Das Geschäft in G ru b e n h o lz  hält sich nach wie 
vor in ruhigem Rahmen. Die Ablieferungen vom 
Innern lassen langsam nach, da bei der jetzigen 
Preisgestaltung der Ankauf frischer Einschläge wegen 
des großen Gewichts und der damit verbundenen 
hohen Frachten unrentabel scheint, und soweit wir 
erfahren, noch keine größeren Abschlüsse zur Lieferung 
irischer Grubenhölzer getätigt worden sind. Der 
Absatz nach England ist regulär, es gehen jede Woche 
einige Ladungen von Danzig heraus. In  neuerer 
¿eit werden französische Dimensionen lebhafter 
gefragt und bedingen auch etwas bessere Preise als 
englische Längen Daß im Winter sich ein lebhafteres 
Geschäft in Grubenholz entwickeln wird, ist kaum 
anziinehmen. Die Preise, die die Importländer anlegen 
wol en, ermöglichen es nicht, größere Abschlüsse auf 
P f T . r.'sc^er Ware zu tätigen, und diejenigen 
Geschäfte, die zur Zeit stattfinden, beziehen sich fast 
ausnahmslos auf Lieferung noch in Polen vorrätiger

trockener Hölzer. Es bleibt abzuwarten, ob die aug' 
ländischen Importeure ihre Preise soweit erhöhe11’ 
daß auch für Winterlieferungen der Markt sich belebt-

M em e le r  E ichen -S täb e .  Die Lage auf den1 
Stäbemarkt ist im letzten Monat genau so f jâ  
geblieben, wie sie war. Die Preise in England sin(j 
eher noch weiterhin etwas heruntorgegangen, was am 
weitere Angebote größerer Partien Stäbe seitens der 
Russen zurückzuführen ist. Die Preise in England 
liegen jetzt ungefähr zwischen £ 300,— und £ 340,"p" 
per Mille (20 Schock) c. i. f., abhängig davon wie di0 
Verteilung der einzelnen Dimensionen ausfällt. 1° 
Anbetracht dessen ist auch die Produktion in Polen 
stark gesunken, jedoch sind die Preise dort im VeP 
gleich mit den englischen hoch, da mindestens £ 13,'T' 
pro Schock frei Waggon Verladestation verlangt wird.

E ichen -Faßdauben .  Was diese Ware anb0' 
trifft, so liegen meistens Anfragen aus Deutschland 
vor. Jedoch wollen die Käufer aus dem Re}0*1 
meistens trockene Ware haben, um dieselbe glei011 
verarbeiten zu können, jedoch sind trockene Fab' 
dauben in Polen fast garnicht aufzutreiben. D01 
Preis dort ist ungefähr $ 12,— per Doppelschoca 
von 49" frei Waggon Verladestation, welcher )0 
Anbetracht der bestehenden Preise im Ausland v°.0 
den Exporteuren nicht gezahlt werden kann, da d1® 
Notierungen für russische und amerikanische Fab 
dauben billiger sind.

Eichenmarkt Ende November 1927.
Die Lage des Eichenmarktes ist weiter ungeklärt 

iü r  gute Rundeichen besteht wohl KaufinteresS0j 
jedoch ist es schwer, mit den Preisen zusammen011, 
kommen. Gewöhnlich werden von Polen Preise f r.e 
Waggon Verladestation verlangt, welche fob Dan0,p 
beim Weiterverkauf zu erzielen sind. ~

Als erzielbarer Fobprois kann z. Zt. für 40—49 
£ 5 bis 510.— je nach Qualität angenommen wer 
Starke Furniereichen werden zu guten Preisen gesuc ’ 
jedoch werden große Ansprüche hinsichtlich Struk 1 
gestellt, die meistens nicht erfüllt werden können- ^

Eichenboules in prima trockener Ware sind f< 
sucht, frische Ware hat weniger Interesse. DlĈ  
sind vernachlässigt.

Grandt & Schumann, Danzig
Vorstädtischer Graben 5 2

Holzmakler für Im- und Export
für Laub- und Nadelhölzer aller Art, Schwellen, Sleepers etc.

Tel eg r.. Adr. .Grandis"
Codes: Zet»

ra Code 3rd Edition 
Wood Codes

Telephon 22197 u. ZZ1 9
9
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Preisbewegung am Häute- und Ledermarkt Mai 1926 bis Oktober 192?

Hach einer graphischen Darstellung des Reichsverbandes deutscher Lederhändler E. Y. (in „Die Lederwelt“ ).
Die Steigerung der Preise beträgt in Prozenten bei:

Warenbezeichnung :
1926
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I. R o h h ä u te n :
Zahmhäute, leichte . . . 40 37,6 40 44,6 47 40 36,6 47,2 49,6 65,6

über
100

über
100

über
100

über
100

Wildhäute, leichte Salz- 
Kühe ............................ _ _ _ 4 14 12 16 16 26 32 28 30 _ 44 _ _ _ 60

Wildhäute, trockene . . — — — 2,6 16,4 12,6 11,2 17,6 20 21,2 18,8 21,2 22,4 — 42,6 — 44 47,6
Gute Salzhäute........... — 3 — — 12,8 — 15,6 21,9 — — 17,5 — 14 23,8 26,6 — 44 45,2
Schwere süddeutsche 
Ochsenhäute.............. _ _ _ _ 20,7 _ 22,1 21,6 22,1 18,9 14,2 _ 25,8 21,6 23,8 29,6 33,2 43,2

Gute trockene Häute . . — — 1,5 — 10,4 — 8,2 — 12,4 13,5 — 15,5 16,6 23,8 28 35 36,2 37,3
d. daraus herges te l l ten  

L e d e r n :
Leichte Deutsch Vaches 
K e rn ............................ 8,4 8,4 17 17 23,6 27,8 27,8 34 34 42,8

Leichte Wild- u. Salz
kühe Vaches Kern . . _ _ 9,6 7 ... _ 7 14,2 _ _ 14,2 16,6 21,4 21,4 31 31 40,2

Salzochs, Sohlleder und 
Vaches K e rn .............. _ _ _ 5,2 6,4 _ _ — _ 6,4 3,4 1,8 3,2 3,2 6,8 7,6 7,6 14,5

Schwere Zahmsohlleder 
u. Deutsch Vaches Kern ____ _ 1,8 7,8 _ 10,6 — — — 10,6 _ 4,6 4,6 7,6 7,6 9,2 _ 19,8

Wild Sohlleder u. Wild 
Vaches K e rn .............. — — — — 7 — — — 7 — 5,4 3,5 5,4 5,4 8,8 10,4 10,4 17,6

Weibnachtsspenden.
In jahrzehntelanger Uebung hat sich die Gepflogen

heit herausgebildet, in der Weihnachtszeit für die armen 
Hnd notleidenden Volksgenossen Spenden zu sammeln. 
Es ist gewiß in kaufmännischen Kreisen jeder bereit, 
Soweit es in seinen Kräften steht, seinen notleidenden 
Mitbürgern eine Weihnachtsfreude zu bereiten.

Aus einer großen Zahl der Handelskammer zu- 
gogangenen Mitteilungen geht aber hervor, daß 
Hammel-  und  S p e n d e n - L i s t e n  f ü r  W e ih -  
h a c h ts b e s c h e ru n g e n  aller A rt in  e inem Um-
ange in 

dessen, wa 
^egs

Umlauf gesetzt werden, die das Maß 
s e ine F i r m a  angesichts der keines- 

günstigen Geschäftslage fü r  w o h l t ä t i g e  
^wecke  s t i f t e n  kann ,  bei  w e i t e m  ü b e rs te ig t .  
Pinzu kommt, daß häufig Bitten, Geld oder Ware zum 
'^öihnachtsfest zu spenden, in F o r d e r u n g e n  aus
sen , an die die v e r s te c k te  D r o h u n g  geknüpft 
lsh im Falle der Nichtberücksichtigung gegebenenfalls 
^<3 b e t r e f f e n d e n  G e s c h ä f te  zu meiden.

Die soziale Fürsorge ist nach der geltenden Gesetz
gebung Aufgabe des Staates und der Gemeinden.

in Handel und Industrie tätigen Firmen tragen 
^•'ch die Aufbringung von Steuern und sozialen Ab
gaben, die bei der derzeitigen Wirtschaftslage bezüglich 
hier Höhe bereits als außerordentlich drückend emp- 
j.'l^den werden, einen erheblichen Teil zu der 
> deutlichen Wohlfahrtspflege bei. Sie werden darüber 
IjHaus auch bereit sein, in der Weihnachtszeit im 
vllbinen ihrer Leistungsfähigkeit Spenden in Form 

Geld oder Ware herzugeben. Eine Verpflichtung, 
&cb an wohltätigen oder sogenannten gemeinnützigen 
jVüunlungen zu beteiligen, besteht aber für die Kauf
g e s c h ä ft nicht. DiehäufigausgesprocheneForderung,

Reicht sogar m it einem versteckt angedrohten Boykott

verbunden, stellt einen schlechten Dank für die Opfer
freudigkeit und den Opferwillen der Kaufmannschaft 
dar. Iloffentlich genü gt dieser Hinweis, um dem Unfug 
des Sammel- und Spendenwesens zu steuern, damit die 
S a m m lu n g  v o n  Gaben f ü r  w i r k l i c h  w o h l 
t ä t i g e  und  c h a r i t a t i v e  Z w e c k e  erleichtert wird.

Ausverkäufe.
Im Hinblick auf die am 5. nächsten Monats be

ginnenden Inventur-Ausverkäufe wird darauf hin
gewiesen, daß nach den Verordnungen des Regierungs
präsidenten vom 18. Mai 1912 und des Senats vom
3. Februar 1925 in allen Geschäften des Stadtbezirks 
Danzig im Laufe eines Jahres nur zwei Ausverkäufe 
im Sinne des § 9, Absatz 2, des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb vom 7. Juni 1909 staitfinden 
dürfen und zwar entweder zwei Saison-Ausverkäufe 
oder ein Saison- und ein Inventur-Ausverkauf. Alle 
Saison- und Inventur-Ausverkäufe dürfen die Dauer 
von 14 Tagen nicht überschreiten; diejenigen der Be
kleidungswarengeschäfte haben in der Zeit vom 5. bis 
20. Januar und vom 1. bis 15. Juli stattzufinden, die
jenigen der Schuh Warengeschäfte in der Zeit vom 
l.  bis 15. Februar und vom 1. bis 15. August.

Ausverkäufe von Waren wegen Platzmangels, Ver
legung des Geschäftslokals, Geschäftsverkaufs, Ge
schäftsaufgabe, Liquidation, Todesfall des Geschäfts
inhabers, Warenschaden durch Brand oder andere 
Elementarereignisse sind vor Ankündigung bei der 
Handelskammer unter Angabe des Grundes des Aus
verkaufs und des Zeitpunkts seines Beginns anzuzeigen. 
Gleichzeitig ist ein rechtsgültig unterschriebenes Ver
zeichnis über A rt und Menge der auszuverkaufenden 
Waren der Handelskammer einzureichen. B.
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Die Ausgabe der Steuerbücher fü r 1928
erfolgt im Stadtbezirk Danzig einschließlich Oliva 
beim Steueramt I, Nordpromenade 9, in der Zeit vom 
15. bis Ende Dezember 1927. In  erster Linie ist jeder 
A r b e i t n e h m e r  ohne Itücksicht auf sein Lebensalter 
verpflichtet, sein Steuerbuch beim Steueramt I  ab
zuholen. Arbeitnehmer, deren Gesamtbezüge einschl. 
Verpflegung und Unterkunft pp. 100 Gulden monatlich 
nicht ubersteigen sind von der Empfangnahme eines 
Steuerbuches enthoben. Die Verpflichtung, die Aus
stellung eines Steuerbuches zu beantragen, haben auch
5  -fA-r fbe a* ueberL’ S0W61t von ihnen dauernd be-
n ih i  im TtA r r W hmer bei der ersten Lohnzahlung 
S?thtL £  ^ z e - n e s  Steuerbuches sind. Als dauernd

6 ' f t ’Ä " - * ' “  ' “ ger

s J r b u c t ls s 't t e zur Empfa”8nakm6 eines
sämtliche Beamte, die Angestellten mit Ruhegeld
berechtigung, die Ruhegehalts- und Wartegeld- 
empfänger und Hinterbliebenen der staatlichen 
und Gemeindebehörden sowie der diesen Behörden 
nach Artikel 5 t der Ausführungsbestimmungen 
über den Steuerabzug vom Arbeitslohn gleich- 
gestellten Körperschaften.

lü r  Nebenberufe sind jedoch in jedem Falle Neben
steuerbücher in Empfang zu nehmen.

F a l l s  ein A rbe i tgebe r  10 oder mehr A r b e i t 
nehmer  b e s c h ä f t i g t ,  so kann dieser die neuen 
Steuerbücher gesammelt vom Steueramt anfordern. 
Diese Anforderungen, die besonders empfohlen werden, 
haben in der Weise stattzufinden, daß der Arbeitgeber 
zunächst für die anzufordernden Steuerbücher Vordrucke 
— Muster I I  175 — vom Steueramt I, Zimmer 79 a 
L Stockwerk rechts, umgehend abholen läßt Diese 
Vor dt ucke (5 Stück =  1 Blatt) sind alsdann auszufüllen 
und dem Steueramt I  — Zimmer 18 im Kellergeschoß —• 
bis spätestens 15. Dezember d. Js. zurückzureichen. 
Emptangnahme der Steuerbücher kann nunmehr in der 
Regel etwa nach 8 Tagen dortselbst erfolgen. Nach 
dem 15. Dezember d. Js. eingehende Anforderungen 
können nicht mehr berücksichtigt werden. Jeder einzelne 
Arbeitnehmer bezw. Arbeitgeber muß alsdann die er
forderlichen Steuerbücher auf den Steuerstellen des 
A^ Pu se bpSt, abbolen oder abholen lassen Besonders 
wird darauf hingewiesen, daß jeder einzelne Vordruck 
(Muster I I  75) mit der Angabe der Firma versehen und
derVoUr d ic k erllCH aUSgefAÜl[t Sein“ iUÜ' Die Rückseiten 
Die A h l e ?  Smd V0”S Arbeitgeber nicht auszufüllen, u ie  Ab l ie fe rungen der Steuerbücher fü r  1927
S f o t n  Str rr  1 hat ,biS Ende Januar 1928 z l 
Ser St ?  u V e niöghch erfolgt die Ablieferung 
Fm nfj:eUerbucheT 1927 am zweckmäßigsten bei
Empfangnahme der Steuerbücher für 1928.
ersteh IAinioefT ng4 dur Steuerbücher für 1927 sind in erster Linie die A r b e i t n e h m e r  vernflichtet An

M & S S J  » t‘d b lo n d e , i ^ p f o u “ g ä j *  « •
lormukre für die geschlossene Xbg.be von S “ 8“ ' 
buchern sind vom Stener.mt I, Zimmer 79» I 
werk rechts, in Empfang zu nehmen L btock'

ist die Zusammenstellung auf der vierten Sehe ^  
Umschlages zum Steuerbuch auszufüllen deS

Bei Ablieferung der Steuerbücher durch die Arhft; t „ „ i  
mer selbst wird zurVermeidung von Zeitverlusten die K> b* 
Sendung durch die Bost mittelst, Einschreiben4 empfohlen"

Wer vorstehenden Anordnungen vorsätzlich oder 
fahrlässig zuwiderhandelt, wird nach den Bestimmungen 
des Einkommensteuergesetzes m it Geldstrafen belegt.

Die Ausgabe der Steuerbücher iür 1928
e r f o l g t  in  den L a n d k r e i s e n  be i  den O r t s 
b e h ö r d e n  d e r  e in z e ln e n  G em e ind en ,  fü r  den 
S t a d t k r e i s  Z o p p o t  i n  Z o p p o t ,  R a tha us ,  
Z im m e r  56, f ü r  d ie  G em e ind e  Ohra  in Ohra, 
G e m e in d e a m t ,  H a u p ts t r a ß e  21a, in der Zeit 
vom 28 Dezember 1927 bis 15. Januar 1928.

Von der Verpflichtung zur Empfangnahme eines 
Steuerbuches sind befreit:

sämtliche Beamte, die Angestellten m it Ruhegeld
berechtigung, die Ruhegehalts- und Wartegeld
empfänger und Hinterbliebenen der staatlichen 
und Gemeindebehörden sowie der diesen Behörden 
nach Artikel 54 der Ausführungsbestimmungen 
über den Steuerabzug vom Arbeitslohn gleich
gestellten Körperschaften.

Für Nebenberufe sind jedoch in jedem Falle Neben
steuerbücher in Empfang zu nehmen.

Ebenso gebrauchen keine Steuerbücher solch® 
Arbeitnehmer, deren monatliches Einkommen einschließ
lich Verpflegung und Unterkunft 100 Gulden (ledig® 
80 Gulden) nicht übersteigt.

Alle übrigen A r b e i t n e h m e r  sind verpflichtet, 
sich das Steuerbuch von der oben bezeichneten Stell® 
abzuholen.

Die A r b e i t g e b e r  sind verpflichtet, die Aus
stellung eines Steuerbuches bei den OrtsbehördeU 
zu beantragen, falls einer ihrer ständigen Arbeitnehmer 
bei der ersten Lohnzahlung im Jahre 1928 nicht iß1 
Besitz eines Steuerbuches ist.

D ie  A b l i e f e r u n g  der S te u e rb ü c h e r  fü r  
192 7 hat,  wie die Empfangnahme, in der gleiche» 
Zeit bei den obengenannten Ausgabestellen zu erfolg®»’

Alle zur Ablieferung gelangenden Steuerbücher 
müssen aufgerechnet und die Zusammenstellung au* 
der vierten Seite des Umschlages ausgefüllt sein.

Wer vorstehenden Anordnungen vorsätzlich od®r 
fahrlässig zuwiderhandelt, setzt sich der Gefahr ei»er 
Bestrafung aus.

Kohlen Ausfuhr durch den Danziger Haien im November 1927.
(Laut Angaben des Lotsenamtes)

nach: Schweden..........................  130 820 t.
Dänem ark.........................................99 11$ ”
Italien .......................................... 14 766 «
Frankreich .................................. 13 603 »
Lettland ...................................... 24 992 «
F in n la n d .....................................  29 513 ”
Norwegen..............................  . 25 197 »
Deutschland...................................... 998 *
E s tla n d .............................................  100 "
Litauen ...............................................  553 ”
A fr ik a ...............................................   6 425j>

Zusammen 346 090J

Aenderung der Telegraphengebühren im Verkehr mit
V o m  5. D e z e m b e r  1927 

lelegraphengebühren im Verkehr 
Entfernungen:

a n betrag®»^

a) bei gewöhnlichen Telegrammen
b) „ dringenden Telegrammen
c) „ Pressetelegrammen
d) ,, Blitztelegrammen
e) ber Brieftelegrammen, Mindest

gebuhr für 20 Wörter

m it Polen
Grund
gebühr

ohne 
Min
dest

gebühr

get

25
25
12,5
25

12,5
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Der Wellfrachteiimarkt.
I. Ostsee.

Die jetzt schon wochenlang währende schlechte 
Lage auf dem Frachtenmarkt der Ostsee konnte sich 
auch in den letzten 14 Tagen nicht ändern. Seit den 
letzten 8 Tagen macht sich im Gegenteil eher eine 
Verschlimmerung bemerkbar, und die Aussichten, daß 
in der an und für sich schon kritischen Jahreszeit 
doch noch eine Belebung eintritt, schwinden mit dem 
Vorrücken des Winters von Tag zu Tag. Der frühe 
Winter dieses Jahres mit seinen lang anhaltenden 
Kälteperioden hat ebenfalls dazu beigetragen, daß das 
Frachtengeschäft in der Ostsee so brach wie selten 
daniederliegt. Bei dieser allgemein schlechten Lage 
darf es dann auch nicht wundernehmen, daß bei dem 
überdies reichlichen Angebot an Tonnage die Fracht
raten sehr niedrig gehalten sind. Während noch im 
November für D. B. B. nach der Ostküste 39/— notiert 
werden konnten, liegen die Raten für die gleichen 
Hölzor bei 37/—, im Höchstfälle bei 37/6. Auch muß 
eine erzielte Rate von 33/3 für Props von Windau 
nach Hüll als äußerst niedrig und charakteristisch für 
die Lage angesehen werden. Nicht viel besser geht 
es den Kohlenfrachtraten; nach dem Baltikum gingen 
Ladungen durchschnittlich zu 5/3 und selbst nach eis
gefährdeten Häfen Finnlands und Schwedens konnten 
nicht höhere Raten wie 7/— bis 7/6 erzielt werden.

I I .  M i t t e lm e e r .
Im  vorigen Bericht wurde darauf hingewiesen, daß 

die Erzfracnten ab Mittelmeer-Häfen erfreulicherweise 
gute Raten erzielten, doch hat in den letzten 14 Tagen 
dieses Geschäft sich als nicht anhaltend gezeigt. Nur 
noch kleinere Dampfer werden in der Erzfahrt be
schäftigt, während die größere Tonnage in Ballast 
nach Südamerika geht. Von einigen getätigten Ge
schäften sei eine Ladung von 3900 t von Bilbao nach 
Middlesborough zur Rate von 6/9, eine weitere von 
ca. 4000 t  von Bilbao nach Cardiff zur Rate von 6/3 
Und eine von Bizerta nach Cardiff ä 8/— für eine 
2800 t  Ladung genannt.

I I I .  La  Plata.
In  der ersten Dezemberwoche erreichte das La Plata- 

Öeschäft eine sehr gute Belebung, so daß sogar Raten 
uis zur Höhe von 26/6 erreicht werden konnten, und

wenn auch die folgende Woche nicht das Geschäft 
auf zu weisen hatte wie ihre Vorgängerin, so sorgte 
doch ein empfindlicher Mangel an Dezember-Tonnage 
dafür, daß die Raten keine Abschwächungen erlitten. 
Aus der Fülle der geschlossenen Geschäfte seien kurz 
zur allgemeinen Charakterisierung einige aufgezählt: 
Ein 67Ö0 t großer Dampfer ab San Lorenzo ging zur 
Rate von 24 3 per Januar nach Hamburg via Ant
werpen durch. Nach der Adria erzielte ein 680<l t 
Dampfer ab Bahia Bianca 26/6 bei Anlaufen eines 
Hafens, bei zwei 27/3 und bei drei Häfen 27/9. Nach 
U. K. konnte ein ca. 4000 t Dampfer ab Concepcion 
zur Rate von 24/6 per Januar geschlossen werden.

IV . N o rd a m e r i k a .
Der Nordamerikamarkt ist und bleibt die große 

Variante am Weltfrachtenmarkt. Diesmal ist er wieder 
so ruhig geworden, daß man fast von keinem Geschäft 
sprechen kann, so daß sich naturgemäß auch die Raten 
etwas abschwächten. Ein 27 000 qrs. fassender Dampfer 
wurde ab Boston nach Hamburg per Mitte Dezember 
zur Rate von 14 Cts. geschlossen, Ein 40 000 qrs. 
großes Schiff erzielte ab einem der Nordhäfen nach 
dem Mittelmeer per Mitte Januar auch nur 16 Cts. 
Auch einige Asphaltnotierungen seien noch erwähnt. 
So ging ein 7000 t Dampfer ab Baltimore nach U. K. 
zur Rate von $ 4,75 per Januar und ein etwas größeres 
Schiff ab Tampico zur Rate von 22/6 nach Hamburg.

V. F e r n e r  Osten.
Etwas lebhafter als bei Abschluß des letzten Be

richtes gestaltete sich in den letzten vierzehn Tagen 
der Frachtenmarkt im Fernen Osten, wenn man von 
der unruhigen wirtschaftlichen Lage Australiens, die 
natürlich sofort auf die Schiffahrt übergreift, absieht. 
Bei festliegenden Raten kam es sonst eigentlich über
all zu festen Abschlüssen. Die Nachfrage für Bohnen
ladungen ab Wladiwostok konnte zu den unveränderten 
Raten, d. h. zu 34/— nach Hamburg befriedigt werden. 
Die angekündigten Saigon-Reis-Abladungen sind ein
getreten, Tonnage hierfür wurde zur Rate von 32/6 
oder 32/— geschlossen. Zum Schluß seien noch einige 
Australien-Raten genannt: Ein 5000 t Dampfer konnte 
ab Westaustralien nach U. K./Kontinent 39/3 erzielen. 
40/— brachte ein 7000-Tonner ab Südaustralien nach 
ü. K. per Mitte/Ende Januar geschlossen, ein. W. A.

Regelmäßige Dam pferlinien
nach L o n d o n ............................... 10 tägig

Card i f l ' ............................... 14 tägig
Swansea............................... 4 wöchentlich

Bristol^ I  ,ioi genügendem Ladungsangebot

C. Shaw Lovell & Sons (Danzig) Ltd.
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BEHNKE £ SIEG
Schiffsmakler und Reeder 

DANZIG
Langer M arkt 20

Telephon: Sammelnummer 23541 
Tel.-Adr.: B e h n s i e g

Zweigniederlassung: 
Neufahrwasser, Oiivaer Straße 33 a

Befrachtungen
und regelmäßige Dampferlinien 

“ nach allen Welthandelsplätzen

Chartering 
and regular steamer service to 
all ports of the world direct II 

or with transshipment

Schiffahrts-Rundschau j
Zusammen gestellt von W erne r A l e x y .

Die französischen Seekredite sind im Prinzio

fÄ” u8me i ‘ " S ä '° '  S° “  “ Ch die
Falls es der Norsk-Amerika-Linie gelingen sollte 

die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten beztigl! 
es amerikanischen Einwanderungsgesetzes zu über 

winden, ist von der Gesellschaft der Bau eines neuen 
großen Passagierdampfers geplant worden.

Der estnische Spritsegler Sinaia wurde vor Anker
s K  d i f  Und, mit S6iner i iesa“ ten Ladung Sprit, die geschmuggelt werden sollte, versenkt.
q ,P er deL. Reederei Bernstein gehörende Damnfer

S c h t? ielleA deS-,jeTZlgei1 DamPfers Stockholm der 
ein d r i t t e n s  210W

Nach Abschluß des gegenwärtigen Schiffbau
programms der Wilhelmsen-Reederei, Oslo, wird die 
Flotte dieser Reederei 500000 t  betragen, von welcher 
Tonnage über die Hälfte aus Motorschiffen bestehen wird.

Die französischen Werften haben in der letzten 
Zeit mehrere Aufträge für Frachtschiffe erhalten, die 
über den Rahmen der bisherigen schwach einlaufenden 
Bestellungen hinausgehen; auffällig bei diesen Be
stellungen ist der verhältnismäßig große Prozentsatz 
an Tankschiffen.

Die Reederei Wilhelmsen-Tonsberg hat zwei weitere 
neue Motorschiffe in einer Größe von je 10500 t bestellt. 
Dieses Mal sind die Deutschen Werke in Kiel mit 
den genannten Aufträgen bedacht worden.

Die große italienische Reederei Navigazione Generale 
Italiana, deren Schiffe in der letzten Zeit auch recht 
häufig danDanziger Hafen anlaufen,habenaugenblicklich 
nur noch Motorschiffe in Bau gegeben.

Die Cuxhavener Hochseefischerei-Gesellschaft hat 
ihre Dividenden von 5 auf 8 Prozent erhöht.

Der im Jahre 1915 erbaute, der Reederei Soc. An. 
Chargeurs de l ’Ouest in Nantes gehörende, 1329 t große 
französische Dampfer Basse Indres ist infolge Ladungs- 
explosion gesunken.

Der Norddeutsche Lloyd Bremen hat die Erlaubnis 
zum Bau einer Einwanderungsstation inGalway ei halten 
und ist sofort an die Ausführungen dieses Baues 
herangegangen.

Die rteebeck-Werft hat ihren Reinverdienst in Höhe 
von 31 878 RM. für das neue laufende Jahr vorgetragen.

Die neuen Schiffe der Navigazione Generale Italiana, 
die als Passagierdampfer erbaut werden, werden eine 
Länge von 937 Fuß und eine Größe von 46 000 t 
haben.

Die Höhe der aufgelegten französischen Schiffs- 
tonnage beträgt nach der letzten Statistik 115374 t.

Als Sensation w irkt die Nachricht, welche soeben 
aus Frankreich kommt, daß die Fraissinet-Linie den 
Bau hölzerner Segelschiffe für den Holzhandel mit 
Korsika beabsichtigt.

Der 5500 t  (d. w.) große Motortanker Dordrecht, 
der von der Reederei Phs. van Ommeren in Auftrag 
gegeben wurde, ist in Krimpen vom Stapel gelaufen-

Ebenfalls lief auch der 12 000 t große (d. w.) Dampfer 
Mosel des Norddeutschen Lloyd vom Stapel.

Die Consulich-R'eederei hat die Dampfer Martha 
Washington, Sofia, Belvedere und Columbia m it einer 
Gesamttonnage von 26759 t verkauft.

Der Wilhelmsen-Dampfer Tysla kollidierte in Oslo 
mit dem Motorschiff Nanking der Schweden-Ostasien- 
Linie.

Das 5435 t große italienische Motorschiff Ardita, 
das im Jahre' 1921 erbaut worden ist, wurde von 
norwegischen Eigentümern zum Preise von £ 42500 
erworben

Der 2748 t  große lettische Dampfer Konsul 1 • 
Dannenbergs, der erst kürzlich von seinen neue0 
Eigentümern erworben worden ist, wurde durch Feue> 
in der Ladung ernstlich beschädigt.

„ W A R T A “
Speditionsgesellschaft m. b. H.

D a n z i g ,  Langermarkt 19
Umschlag

Lagerung
Schiffsmaklerei

Teh-.Vdr.: „Warta“F ilia le  in  Gdynia

Towarzystwo Ekspedycyjne z o. p-
U d a ń s k , Langermarkt 19

Przeładow anie
Składow anie

Maklerstwo
Oddział w Gdyni Adr. te U  „ W a r ' * “
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Der deutsche Motorschoner Przemysł wurde von 
den amerikanischen Behörden wegen angeblichen Sprit
schmuggel mit; Beschlag belegt.

Der 3044 t große griechische Dampfer Michael E. 
Tricoglu wurde nach Portland m it schwerer Leckage 
eingebracht

Das der Reederei Svenska-Amerika-Linie gehörende 
neuerbaute Motorschiff Odensholm hat dieser Tage 
seine Probefahrten unternommen.

Der der Reederei Nielsen gehörende Dampfer Ellen 
lief den Hafen von St, Malo an, nachdem er tage
lang vorher ohne Proviant gewesen war.

Der Bergen-Lloyd hat seinen Dampfer Hegre an 
die Skandinavien-Südpazifik-Linie verkauft.

Im Aufträge der Ozean-Linie lief bei Burmeister & 
W ainin Kopenhagen der 13200 t große Tankdampfer 
Daghild vom Stapel.

Der 6401 große norwegische Dampfer King strandete 
bei Lillesand.

Das von deutschen Reedereien eingeführte Sport- 
Deck auf den großen Passagierdampfern scheint sich 
bei dem internationalen Reisepublikum sehr gut ein
geführt zu haben, denn auch das neue große Motor
schiff der Navigazione Generale Italiana, Augustus, 
wird ein solches Deck erhalten.

In  Le Havre wird der Passagier-Kai um das 
Doppelte verlängert werden.

Die Götawerke sind augenblicklich m it Aufträgen 
voll versehen, so daß auch in Schweden der Schiffbau 
als im allgemeinen günstig dastehend bezeichnet 
werden kann.

Die „Furness Shipbuilding Company“ hat den 
britischen Melasse-Tankdampfer Athelqueen, der eine 
Größe von 12 800 t (d. w.) hat, kürzlich vom Stapel 
gelassen.

Der 7180 t große Dampfer der Pacific Steamship 
Navigation Co , Duendes ist nach Griechenland ver
kauft worden.

Die großen drei Passagierdampfer Almanzora, 
Araguaya, Arcadian, von denen der letztere Danzig 
in den vergangenen Jahren mit Touristen regelmäßig 
im Hochsommer angelaufen hat, werden augenblicklich 
einer gründlichen Ueberholung in Southampton 
Unterzogen.

Der der „Blue Funnell“-Linie gehörende Dampfer 
Ulysses hat einen direkten Tourendienst zwischen 
London und Australien eröffnet.

Die Cunard-Linie hat für die zukünftigen Köche 
ihrer Passagierdampfer und auch der anderen Fracht
schiffe eine eigene Schule eingerichtet

Man vermutet, das Australien in diesem Jahre über 
1 500 000 t  Getreide ausführen wird

Auch der dänische Schiffbau hat sich in der letzten 
Zeit recht gut belebt. Augenblicklich sind in Däne
mark über 30 Schiffe im Bau, von denen über ein Drittel 
mif der Kopenhagener W erft von Burmeister & Wain auf 
'ien Hellingen bezw. kurz vor der Vollendung sind.

Der 2851t große griechische Dampfer Magda, der 
lru Jahre 1883 erbaut worden ist, wurde nach Spanien 
2um Preise von ca. £ 11 000.—.— verkauft.

99Elibor
Handels- und Industrie Akt.-Ges.

1. J. Borkowski
Zweigniederlassung: DANZIG, Elisabethwall 9 

Stammhaus: WARSZAWO, Mazowiecka 11
T e legr.-A dr.: E L I B O R ,  Danzig 
Telephon-Sammel-Nummer: 25555

é é  i

EXPORT
von erstklassigen ober- 
schlesischen n. Dąbrowa 
Steinkohlen, Cement, 

Grubenhölzern

IMPORT
von Roheisen, Erzen, 
Metallen, Legierungen 

und
Maschinenteilen

Bunkerkohlen
in Danzig und Gdynia

Niederlassungen in Polen:
Eorysław, Częstochowa, Łódź, Dąbrowa- 
Górnicza, Gdynia, Katowice, Kielce, 
Kraków, Lublin, Piotrków, Poznań, Radom

E ig en e  E rz g ru b e n  u nd  H ü tte n 
w e rk e  in  C h le w is k a  (P o le n )

Der Lloyd Triestino zieht den Bau von 3 
1000 t-Schiffen für den Schwarz-Meer-Dienst und ferner 
den Auftrag von acht 500 t-Motorschiffen in Erwägung 
die für den Indien-Dienst bestimmt sein sollen.

Das neue Lloyd’s - Gebäude in der Leadenhall 
Street wird am 10. April 1928 eröffnet werden.

Der im Jahre 1896 erbaute Dampfer Karl Leonhardt, 
der eine Größe von 2730 t hat, ist an die Firma 
E. Larsen in Rostock verkauft worden.

Der im Jahre 1920 erbaute, 6548 t große italienische 
Dampfer Ulisse ist zum Preise von £ 25 000.—.— 
verkauft worden

Ebenfalls wurde der erst im Jahre 1923 erbaute 
norwegische Dampfer Pontia, der nur 1124 t  groß ist, 
zum Preise von £ 16 000.—.— an die chilenische 
Marine verkauft.

Die Blue-Star-Line hat einen neuen Dienst zwischen 
Hüll und dem Nord-Pazifik eingerichtet.

Die Ansaldo San Giorgio Oompagnia wird ihr 
Kapital von 5 auf 60 Millionon Lire erhöhen.

j f . - ö .  (ßaltisctke Mand
S > a n z i é

9 i e le p ñ o n - f a m in e In u n n n e r  2 2 7  ł l Xansagwlatx 13

(fimùev-txportevs
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Bei den Götawerken ist ein neues Motorschiff für 

den Australien-Dienst der Carlssen’schen Transatlantik- 
Linie vom Stapel gelaufen.

Das für die ReedereiWilhelmsen, Oslo erbaute Motor
schiff Talleyrand, welches von den Deutschen Werken 
in Kiel erbaut worden ist, erreichte bei seiner Probe
fahrt anstatt wie im Kontrakt vorgesehen 14 Knoten 
eine Geschwindigkeit von 16,5 Knoten; bekanntlich 
erreichte auch der neue 27 000 t große Dampfer Cap 
Arcona der Hamburg-Süd eine höhere Geschwindigkeit 
von 1 Knoten bei seiner derzeitigen Probefahrt. 
ttt ^ ie -Hamburg-Amerika-Linie hat bei den Vulkan- 
Werken in Bremen ein neues 10000 t großes Fracht- 
und Passagier-Motorschiff, das eine Geschwindigkeit 
von 15 Knoten erreichen soll, bestellt.

Das neue Motorschiff Benjamin Franklin erreichte 
bei seiner Jungfern-Reise eine Durchschnitts
geschwindigkeit von 14 Knoten. Das Schiff ist 
bekanntlich s. Zt. von der Olsen-Reederei in Auftrag 
gegeben worden.

Der Kapitän des Kogenhagener Dampfer London 
wurde in Hüll zu einer Geldstrafe von £ 100.—.— wegen 
„Overloading“ verurteilt.

Die beiden Motorschiffe der Furness-Withy-Linie, 
die s. Zt. in Kiel in Auftrag gegeben wurden, werden 
die Namen Pacific President und Pacific Grove erhalten.

Das von der Carlssen-Reederei bestellte 9500 t (d. w.) 
große Motorschiff Mirrabooka, das lt. Kontrakt eine 
Geschwindigkeit von 15 Knoten erhalten soll, ist bei 
den Götawerken vom Stapel gelaufen.

Der neue dänische Pazifik-Dampfer Paris, der eine 
Größe von 2400 t  (d. w.) hat, hat seine Probefahrten 
beendet.

Nahezu 2500000 t neuer Schiffstonnage sind in 
der ganzen Welt seit Januar 1927 in Bau gegeben 
worden.

Anstelle des bisher üblichen internationalen Not
rufes für sich in Seenot befindende Schiffe S. O. S., 
ist das neue Zeichen Mayday getreten.

Die Cunard-Linie hat einen neuen besonderen 
Weihnachtsdienst von Irland nach Nordamerika ein
gerichtet.

Das Motorschiff Apapa, der Elder-Dempster-Lme 
hat den Rekord der Reise von Sierra Leone nach 
Plymouth gebrochen, indem es diese Strecke m 
7 Tagen, 22 Stunden und 32 Minuten durchlief.

Die General-Steam-NaviagtionCo. hat den FJlerman s- 
Wilson London-Bremen Dienst übernommen.

Frachtraten ah Danzig
(in der Zeit vom 28. November bis 10. Dezember 1927 

getätigte Befrachtungen).
Die Raten sind, sofern nichts anderes v e r m e r k t ,  

in englischen Schillingen angegeben.
Holz:

D. B. B.
Nach Brest 39/— pro Standard

„ Tyne Dock 39/— „ yy
„ Preston 4 5 / -  „ yy
„ Tyne Dock 3 8 /-  „ yy
„ London (S. G. D.) 3 7 /-  „ yy
„ Ostende u. Vilvorde

S leepers  und  C ross ings :  
Nach Grimsby

33/6 „ yy

(Alexandra dock) 13/— pro load
T e l e g r a p h e n s t a n g e n :  

Nach Grimsby
*

(Alexandra dock) 
R u n d e ic h e n :

19/— pro load

Nach Ostende u. Vilvorde 

Getreide:

12/— pro cbm

Nach Antwerpen
Kohlen:

Nach Korsoer 
„ Helsingborg 
„ Lemvig 
„ Oxeloesund 
» Gutem Dänenhafen (nicht 

. nördlichst Aarhus) 6/71/2-

7/3 pro t 

6/6 pro t
6/10V2 » » 
8/6 
6/4

» V
yy yi

-6/9

Polnische Wirtschaftsgesetze in deutscher Übertragung

Titelübersetzungen
aus dem Dziennik üstaw Nr. 106, 107 und 108 

vom 2., 5. und 7. Dezember 1927.
Pos. 907 Verordnung des Präsidenten der Republik 

vom 19 November 1927 über die Aufhebung 
der Rechtskraft der kaiserlichen Verordnung 
vom 9. August 1915 über die Veräußerung 
von landwirtschaftlichen Grundstücken und 
Forstgrundstücken.

Pos. 910 Verordnung des Präsidenten der Republik 
- vom J A  November 1927 über die teifweise 

de\  (| esetzes 28. Dezember 
fällenUbei dl6 •Arbeiterversicherung bei Un-

Pos. 911 Verordnung des Präsidenten der Rennhbk

Pos. 914 Verordnung des Fmanzministers vom 15 n ,  
vember 1927 über die Stempelgebühren die 
mit den vor dem 1. Januar 1927 geschlossenen

u Jerträgen in Verbindung stehen.
Fos 917 Verordnung des Ministerrats vom 18 Ne 

vember 1927 über den Aufenthalt der'Aus
länder auf einigen Gebieten der Republik.

Pos. 918 Verordnung des Ministers für Post uD 
Telegraphen vom 10. September 1927, h ^ ’V  
gegeben im Einvernehmen mit dem MifllSi-0 
des Innern und dem Kriegsminister, über g 
Abänderung der Verordnung des Mimst 
für Industrie und Handel, herausgegeben 
Einvernehmen mit diesen Ministern, über 
Anlegung, Erhaltung und Benutzung r a j i0 
technischer Einrichtungen sowie über ^ 
Herstellung von radiotechnischem Gerät 
über den Handel mit diesem Gerät. 

los. 919 Verordnung des Finanzministers vom" -^eJJ 
vember 1927 über dio Zusatzpreisliste iu r r 
Kleinverkauf spezieller und eingeiU 
Tabakerzeugnisse. . n ;um-

os. 920 Internationale Konvention betreffs V 
os. 921 Regierungserklärung vom 28. Septem?0'; gg- 

über die Niederlegung des Ratifié® tioü 
dokumentes der Internationalen Kon ,. aui 
betreffs Opium, unterzeichnet io b"e 
19. Februar 1925. Rppübhk

von Pflanzmkrankheiten sowio

betreffs Opium, unterzeichnet in 
- 19. Februar 1925. 

os. 922 Verordnung des Präsidenten der Vmy»fu# 
vom 19. November 1927 über die Bekämi
— * j. uuM 'UKranKueicon sowie **>' -•  
rottun g von Unkräutern u. Pf lanzenscm
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Titelübersetzuiigen
aus dem Dziennik Urzqdowy Nr. 32, 33 und 34 

vom 12. November und 1. Dezember 1927.
Pos. 343 Rundschreiben L. D. V. 11326/4 betr. die Er

langung von Industriebescheinigungen und 
Registrierkarten für das Jahr 1928.

Pos. 341 Auslegung des Srempelgebührengesetzes.
Pos. 345 Verordnung des Finanzministers vom 17. Ok

tober 1927 betr. die Zusatzpreisliste für den 
Kleinverkauf spezieller Tabakerzeugnisse.

Pos. 346 Verordnung des Finanzministers vom 24. Ok
tober 1927 betr. die Festsetzung ein1 r Zusatz
preisliste für den Verkauf von Tabakerzeug
nissen.

Pos. 348 Rundschreiben des Departements für Akzisen 
und Monopole vom 19 Oktober 1927 A. DVI. 
18968/3/27 über das Verfahren mit beschlag
nahmten Zündhölzern.

Pos. 349 Verordnung des Finanzministers, des Ministers 
für Industrie und Handel sowie des Land
wirtschaftsministers vom 29. Oktober 1927 be
treffs Zollerleichterung für Kalkstickstoff.

Pos. 350 Verordnung des Präsidenten der Republik 
vom 5. November 1927 betr. die Abänderung 
des Geldsystems.

Pos. 351 Verordnung des Finanzministers vom 2. No
vember 1927 im Einvernehmen mit dem 
Justizminister betr. die Aufhebung der Be
schränkungen des Verkehrs mit den Devisen- 
und Auslandsvaluten sowie des Geldverkehrs 
m it dem Auslande

Pos. 352 Verordnung des Präsidenten der Republik 
vom 5 November 1927 über die Bestätigung 
der Abänderungen in dem Statut der Bank 
Polski.

Pos. 353 Verordnung des Präsidenten der Republik 
vom 8. November 1927 betr. die Ergänzung 
des Artikels 24 des Gesetzes über die Staats
einkommensteuer.

Pos. 355 Auslegung des Stempelgebührengesetzes.
Pos. 359 Verordnung des Präsidenten der Republik 

vom 8. November 1927, die die Verordnung 
des Präsidenten der Republik vom 30. De
zember 1924 über die Einführung eines ein
heitlichen Monopols für den Salzverkauf auf 
dem ganzen Gebiet der Republik Polen ab
ändert:.

Pos. 364 Verordnung des Finanzministers vom 31. Ok
tober 1927 über die Berechtigung einiger 
Zollämter zur Ausgabe von Ausfuhrquittungen.

Pos. 365 Bekanntmachung des Finanzministers sowie 
des Ministers für Industrie und Handel vom 
8. November 1927 betr. den Nachweis der 
Exportvertiände, die zur Ausgabe von Be
scheinigungen im Sinne des § 2 der Ver
ordnung des Finanzministers, des Ministers 
für Industrie und Handel sowie des Ministers

^ für Landwirtschaft berechtigt sind.
°s. 366 Rundschreiben L  D1V. 86/3/27 vom 17. No

vember 1927 über die Gebühren für die Aus
übung der Zollkontrolle.

Oberschlesische Kohlen
für E xp o rt Hausbrand, Industrie. Landwirtschall B u nker

B altische K o h lenhandelsgesellschaft m. b. H.
Tel. Nr. 25711 DnnzJfc, K r«»I>f*iiia rk t » /3  Tel.-Adr. Baltichohlen 
Vertrieb »um d e n  B e r g w e r k e n  «lew F ü r s te n  v o n  PleMN

Zolltarifentschei düngen.
Gemäß Danziger Zollblatt.

Berichtigung.
In  der auf Zollblatt S. 174 Jahrgang 27 (s. D. W. Z. 

Nr. 44 S. 9231 abgedruckten Verfügung des Landes
zollamts T 7207/27 vom 3.10. 27 muß es in der Ueber- 
schnft statt zu Position 201 heißen: 

zu Position 210.
Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 8485/27 

vom 31. 10. 1927.

Zu Position 153.
An Hand von Abbildungen hat das polnische Finanz

ministerium m it Verfügung D. IV . 18222/2/27 vom 
19. 10. 27 entschieden, daß B a h n w ä r t e r -  u n d  
W  e i c h e n s t e l l e r b u d e n  aus Wellblech der Ver
zollung nach Pos. 153 P. la  als Erzeugnisse aus Eisen, 
bearbeitet, unterliegen.
Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T Nr. 9050/27 

vom 14. 11. 1927.

Zu Position 154.
Das polnische Finanzministerium hat m it Verfügung 

D. IV ./1 1689/2/27 vom 15. 10. 27 an Hand eines 
Musters entschieden, daß P e lz k r a g e n k la m m e r n  
aus l a c k i e r t e m  E is e n b le c h ,  bei denen der eine 
Klammerteil m it einem Lederüberzug versehen ist, der 
Verzollung nach Pos. 154 P. 4 unterliegen. 
Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T Nr. 8531/27 

vom 3. 11. 1927.

Zu Position 156.
Wie aus der finanzministeriellen Entscheidung D. 

IV ./21600/2/27 vom 7. 11. 27 ersichtlich, sind unter 
den nach Pos. 156 P. 8 zollpflichtigen H a k e n  und  
Oesen ( A u g e n )  aus E i s e n d r a h t  (vergl DO 6916/ 
III/26  vom 11. 6. 26, Zollbl. S. 157/26) nicht nur die 
kleinen, vorwiegend zum Schließen von Damenkleidem 
verwandten, sondern auch diejenigen größeren Formats, 
die in der Hauptsache bei Herrenhosen Verwendung 
finden, zu verstehen.
Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T Nr. 8918/27 

vom 15. 11. 1927.

Zu Position 169.
Nach Entscheidung des polnischen Finanz

ministeriums D. IV./20403/2/27 vom 4. 11. 27 unter
liegen D e t e k t o r s p i r a l e n  aus E d e lm e t a l l e n  
(vorwiegend aus Silber), die zusammenmit dem Detektor 
eintreffen, zu dem sie zugepaßt sind, so daß sie un
streitig Teile von Radioapparaten darstellen, zusammen 
mit dem Detektor der Verzollung nach Pos. 169/29 b 
des Zolltarifs.
Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T Nr. 8870/27 

vom 15. 11. 1927.

Zu Position 177.
P a p ie r s e r v i e t t e n  aus K r e p p a p i e r  m it aus

gebognem Rand (Langetten) unterliegen gemäß finanz
ministerieller Entscheidung DC/16732/111,27 vom6.9.27 
der Verzollung nach Pos. 177/23 des Zolltarifs. (Ver
gleiche hierzu die auf Zollblatt Seite 44 Jahrgang 1927 
abgedruckte Verfügung T 1436/27 vom 5. 3. 27.) 
Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T Nr. 7355/27 

vom 8. 11. 1927.
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Zu Position 199.
Das polnische Finanzministerium hat m it Ver

fügung D /IV /1 7785/2/27 vom Bl. 10. 27 an Hand von 
Mustern entschieden, daß sogenannte g e w e b t e  
"W a g e n b o r t e n ,  aus Haumwolle und Kammgarn 
bestehend, der Verzollung nach Pos. 199 P. ? §S  
Kammgarngewebe unterliegen.
Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T Nr 8781/27 

vom 15. 11. 1927. '

Zu Position 216.
Nach Entscheidung des polnischen Finanz- 

mimstenums D. IV  ,21277/2/27 vom 4. 11. 27 unter- 
Qe, fel\. 1111 f  6 d eir  k a l t e r  m it einer vergoldeten
Silberfeder m it Iridiumspitze analog den Federhaltern

d' v dnr Platmfeder der Verzollung nach Pos. 415/2 des Zolltarifs.
Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T Nr. 8868/27 

vom 17. 11. 1927.

Verzollung von Korkbohrern aus Messing.
An Hand einer Abbildung hat das polnische 

h manzministerium m it Verfügung D. IV./21272/2/27 
vom 4. 1L 27 entschieden, daß die in Laboratorien 
üblichen K o r k b o h r e r  aus Mess ing  sowie dazu 
gehörige Schärfer nach der Beschaffenheit des Materials 
und dem Grade der Bearbeitung zu verzollen sind. 
Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T Nr. 8869/27 

vom 15. 11. 1927.

Zu Position 239 (Ausfuhrzoll).
_ Das polnische Finanzministerium hat m it Verfügung 
D IV  /8894/2/27 vom 28. 10. 27 an Hand eines Musters 
entschieden, daß P h o s p h o r k u p fe r  bei der Ausfuhr 
m das Ausland der Verzollung nach Pos. 239 unter
hegt. Diese Entscheidung stützt sich auf ein Gut
achten des warenkundigen Beirats und ist damit be
gründet, daß die allgemeine Bezeichnung „Britannia“ 
derartige Kupferlegierungen umfaßt.
Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T Nr. 8684/27 

vom 5. 11. 1927.

Zu Position 161.
Hobelblöcke (Hobel-Holzfassungen), d h

desenoiin<iscWaeSTrr ’ UnterliegeQ nach Entscheids
v Z P19 Tn 07F^ ^ T m'n eriUmS D 1V' *>407/2
a  m r7  n .: det  Verzollung nach Pos 161 P
des Zolltarifs als nicht komplette Hobel.

Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 8674/2 
vom 24. 11. 1927. '

Zu Position 177.
An Hand von Mustern hat das polnische Finan

1/27 V„

;■ ä a H s ä & s  »“ d  < * « *

2. Gluck wunschkarten ohne Quasten in Rrü
Umschlägen ru

u»L ,S g7;0„Uu° g " ach Pos' 177 p - 23 « •  M t a r i
Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 9311/97 

vom 24. 11. 1927. ä

Der Rollfix-Eilwagen
ein dreirädriger Motor-Lieferwagen ist das beste 
und billigste Schnellverkehrsmittel für Transporte 
von 200 und b(X) kg Lasten. Ausführliche Angebote 
und Vorführung durch den Generalvertrieh:

E r ic h  W ätze l, Industrio- u. Fahrzeugbedarf 
Fernruf 22211 I I A X / K i  Fichenalleo 2 a

Sammlung der Taritentscheidungen des 
Zolldepartements des Finanzministeriums

Heft 4, 1927.
152. Kouditorerzeugnisso, die Sacharin enthalten.

Pos. 24.
Sämtliche mit Sacharin gesüßten Nahrungsmittel 

sind als mit Zucker gesüßte Waren zu behandeln und 
dementsprechend nach den zuständigen Punkten der 
Pos. 24 zu verzollen. Derartige Erzeugnisse müssen 
in Uebereinstimmung mit dem Antrag des Departements 
für den Gesundheitsdienst (Ministerium des Innern) 
auf der äußeren Verpackung die deutliche Aufschrift 
tragen, daß sie „m it Sacharin gesüßt“ und für „Zucker
kranke“ bestimmt sind.
Entscheidung auf Grund des Gutachtens des Waren

kunden Beirats vom 11. 1. 1927.

153. „Nährzucker Soxlethzucker“.
Pos. 24.

Da obiges Mittel aus leicht verdaulichen Produkten 
besteht, die Milch ersetzen (47 % Maltose, 48 % Dextrin), 
und für die Kinderernährung dient, ist es, ebenso wie 
Nestle-Me hl, als Kindernährmittel zu behandeln und 
nach Pos. 24 entsprechender Punkt, je nach dem 
Gehalt oder Fehlen von gewöhnlichem Zucker zu 
verzollen.
Entscheidung auf Grund des Gutachtens des waren

kundigen Beirats vom 8. 2. 1927.
Zusa tz  des L a n d e s z o l la m ts :

In  der vorstehenden Entscheidung Nr. 153 dürfte 
es sich um einen Druckfehler insofern handeln, als es 
heißen müßte: „nach Pos. 24 P. 7 und dem ent
sprechenden Buchstaben, je nach dem Gehalt oder 
Fehlen von gewöhnlichem Zucker.

154. Approturloim uns Albumin und Chlornatriuim
Pos. 35 P. 5.

Genannte Ware in Gestalt einer gelben Salbe von 
der Konsistenz des Eigelbs stellt eine Mischung von 
Eigelb und etwas Chlornatrium dar und wird bei d01 
Leaibeitung bestimmter Lederarten verwandt; sie lS 
nach Pos. 35 P. 5 als Albumin zu verzollen. 
Entscheidung auf Grund des Gutachtens des waren

kundigen Beirats vom 5. 4. 1927.

L>u. Marinierte Sprotten in öel.
Pos. 37 P. 2 a.

w ird  £ ,  .i'V are’ iPe aus kleinen Heringen ge^on1 
|che zu der Sprottengattung „clupea spra ' 

unteri;11 (kleinen schmalen Fischchen ohne Schupp 
stabe1T 8^  Veraolhlng nach Pos. 37 P 2
Hon! V Da dl° Ware in keiner der Handelskony
DO/1 utTFk J.>tden 1 ossen sind ( Ru ndschrei
2 / II/26k Dz' Urz. Min. Sic Nr. 31. P o » *
zoüt w i !? ’ muß 816 nach den autonomen Sätze»* 
‘ werden; sie kommt in luftdichten Verpackung
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D a n z ig e r P ap ierg roß h an d lun g
B ü r o b e d a r f s a r t i k e l
Drucksachen in jeder Ausführung

engros — detail 

DANZiÖ
Heilige Geistgasse 120 Telefon 21t 27 Ecke Ziegengasse

Vndo1St im Handel unter der Bezeichnung „Sprotten, 
Kieler Sprotten, norwegische Sardinen, Ostseesardinen 
und dergl. in Oel“ bekannt. Dagegen sind Fischchen 
von dunklen Rücken mit Schuppen, die gleichfalls in 
luftdicht verschlossenen Verpackungen eingehen, im 
Handel jedoch unter dem Namen „Oelsardinen“ ohne 
die Worte „norwegische“ , „Ostsee-“ und dergl. be
kannt sind, da sie zu der Gattung „clupea pilchardus“ 
gehören, als in Oel marinierte Sardinen anzusehen, 

P?ln isch-französischen Handelsabkommen auf
geführt sind, und nach den Konventionssätzen zu 
verzollen (150,— ZI von 100 kg).
Entscheidung auf Grund des Gutachtens des waren

kundigen Beirats vom 8. 3. 1927.

156. Phosphorsaurer Kalk mit Zuzatz von Salz, Dill 
oder einem ähnlichen Produkt.

Pos. 39 P. 1 c.
Phosphorsaurer Kalk, der aus gebrannten Knochen 

gewonnen wird und dazu dient, das Tierfutter mit 
Kalk- und Phosphorverbindungen zu bereichern, ist, 
sofern er einen Zusatz von Salz, D ill oder einem 
anderen Produkt enthält, um ihm einen besonderen 
Geschmack oder Geruch zu verleihen, als nicht be
sonders genanntes Nahrungsmittel zu behandeln und 
nach Position 39 Punkt 1 c zu verzollen.

157. Knochenmehl aus entfetteten Knochen.
Mehl aus entfetteten Knochen, d. h. aus Knochen, 

die bereits einer bestimmten Verarbeitung unter
zogen waren und als solche kein Rohmaterial dar- 
stellen, das Punkt 2 Position 41 des Zolltarifs vorsieht, 
Kt nach Position 41 Punkt 4, die gebrannte Knochen 
knd Knochenmehl umfaßt, zu verzollen.

Bei der Ausfuhr sind entfettete Knochen als ver
le i te te  Knochen zu behandeln (nicht als rohe), die 
®icht ausfuhrzollpflichtig sind.
(Entsch. auf Grund des Gutachtens des warenk. Beirats 

vom 11. 1. 1927.)

I58- Speisefette „Ideal« „Zenit«, „Fox“, „Dagenia« 
und dergl.

Pos. 51 P. 6.
^ Speisefette von einem Geruch, Geschmack und 
y6r Konsistenz von Schmalz, die aus einer Mischung 
s°tl Schmalz mit Pflanzenölen (meistens Baumwolh 
p/^enöl) bestehen, im Handel bekannt unter den 

Kntasiobezeichnungen „Ideal“ , „Zenit“ , „Dagenia“ , 
^Pöriorgraüäe“ und dergl., sind ihrer Zusammen- 
sp f UnS entsprechend nach Pos. 51 Punkt 6 Buch- 
. c als „Kunsteßbutter“ zu verzollen.
jQl8ch. auf Grund des Gutachtens des warenk. Beirats 

vom 11. 1. 1927.)

159. Leder mit Einpressungen und mit eingepreßten
Narben.

Pos. 55 P. 5.
Galanterieleder sowie jegliches gespaltenes Leder 

mit darauf eingepreßten kleinen Mustern von gleicher 
Größe und von runder Gestalt ist zum Leder mit 
eingepreßten Narben (Erbsmuster) zu rechnen, das 
der Verzollung nach Position 55 Punkt 5. unterliegt 
und nach dem Rundschreiben Nr. DC/15621/III/26 
die 86prozentige Konventionsermäßigung genießen 
kann (römische Ziffer II). Solches Leder mit allen 
anderen Einpressungen sowie sogen. Longgrain-Leder 
sind zu den Lederarten m it eingepreßten Dessins zu 
rechnen, die gleichfalls nach Position 55 Punkt 5 zu 
verzollen sind, jedoch die 70 prozentige Konventions
ermäßigung genießen können (römische Ziffer I).
(Entsch. auf Grund des Gutachtens des warenk. Beirats 

vom 8. 3. 1927.)

160. Schuhwerk mit Zusatz von Leder von gleicher 
Farbe, jedoch in anderer Schattierung.

Pos. 57 P. 1.
Lederschuhe mit zu Verzierungszwecken auf ge

nähten Streifen von der Farbe des Grundleders, jedoch 
von anderer Schattierung, ebenso Lederschuhe mit 
Verzierungen aus Leder von der gleichen Farbe, so«-ar 
mit Mustern, die durch Lochung hergestellt sind, unter
liegen der Verzollung nach Position 57 Punkt 1 
entspr. Buchstabe, abhängig vom Gewicht des Paares.

Der in der Anmerkung zu P. 1 Pos. 57 vorgesehene
50 prozentige Zuschlag findet in obigen Fällen keine
Anwendung, da die andere Schattierung des Leders 
durch eine stärkere Dehnung des Leders hervorge- 
rulen werden kann und die Lochmuster gewöhnlich 
m fertigen Schuhen hergestellt werden.
(Entsch. auf Grund des Gutachtens des warenk. Beirats 

vom 7. 12. 1926.)

161. lertige Schäfte und Oberteile für Schuhe aus 
Seidenstoffen, Stoffen aus unechten Gold-und Silber- 

fädon und aus Brokat.
Pos. 57 P. 3.

• P^ige Schäfte und Oberteile in fertigem Zustande 
sind zum Unterschied von gleichen, nur ausgeschnittenen 
Schäften, die der Verzollung, je nach dem Material, 
nach den zuständigen Positionen unterliegen, als nicht 
vollendetes Schuhwerk aus Seidenstoff, aus unechten 
Gold- und Silberfäden oder aus Brokat zu behandeln 
und analog dem fertigen Schuhwerk aus den genannten 
Materialien nach Pos. 57 P. 3 zu verzollen.

Gleichzeitig wird bemerkt, daß genannte Schäfte 
und Oberteile, da sie in keinem der von Polen abge
schlossenen Handelsverträge aufgeführt sind (Rund
schreiben DC 15621/III/26, Dz. Urz. Min. Sk. Nr. 31 
Pos. 340,1926), die Vertragsermäßigungen nicht genießen.
(Entsch. auf Grund des Gutachtens des warenk. Beirats 

vom 9. 12. 1925.)

162. Dynamobürsten aus Graphit, teilweise 
metallisiert.

Pos. 71 P. 5.
Obige Erzeugnisse aus gepreßtem Graphit, die in 

der Elektrotechnik Verwendung finden, sind, auch 
wenn sie teilweise metallisiert" sind, jedoch keinen 
Zusatz von Metallteilen (Leitungen, Fassungen und 
dergl. Pos. 167 P. 38) aufweisen, mit Rücksicht auf 
ihre Bestimmung nach Pos. 71 P. 5, analog den aus
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Kohle gepreßten Erzeugnissen für die Elektrotechnik 
zu verzollen.
(Entsch. auf Grund des Gutachtens des warenk. Beirats 

vom 11. 1 1927.)

163. Platten aus Zementmasse mit Zusatz von Asbest
Pos. 74 P. 1 c.

Aus einer Mischung von Zement und Asbest her- 
gestellte Platten unterscheiden sich hinsichtlich des 
Materials, der Herstellung, der Bestimmung und des 
Handelswertes nur wenig von Dachziegeln aus Eternit. 

Daher sind genannte Platten, den Bestimmungen 
es Artikels 7 ( Absatz 1 der Verordnung vom 11.6 1920 

über den Zolltarif entsprechend, nach Pos. 74 P. 1 c
zollen1̂ 61" WeiS6 Wie DachzieVel aus Eternit zu ver-
(Entsch. auf Grund des Gutachtens des warenk. Beirats 

vom 8. 3. 1927.)

164. Zur Herstellung von Stecknadelköpfen 
bestimmte Glasstäbchen.

Pos. 77 P. 6 „b “ .
enannte Stäbchen von Bleistiftstärke, die aus in 

er Masse gefärbtem Glas hergestellt sind, und zur 
Herstellung von Stecknadelköpfchen dienen, sind nach 
i.° f ,  " als »Erzeugnisse aus in der Masse ge-
rarbtem Glas, für technische Zwecke bestimmt“ zu 
verzollen.
(Entsch. auf Grund des Gutachtens des warenk. Beirats 

vom 8. 3. 1927.)

165. Alte gegossene Autoreifen.
Pos. 88 P. 1 b.

Da nach dem Urteil von Sachverständigen alte 
gegossene Autoreifen weder ein zur Regeneration 
bestimmtes Material, noch einen Rohstoff zur Gummi" 
Verarbeitung darstellen, sondern vorwiegend zur Her
stellung von Radreifen für Kutschwagen wie auch 
zur Fabrikation von kleinen Gegenständen aus vul
kanisiertem Gummi (Absätze, Gummisohlen und dergl.) 
dienen, sind selbst Teile derartiger Reifen als Halb
fabrikat zu behandeln und nach Pos. 88 P. 1 b, ebenso 
wie Weichgummi in Gestalt von Platten, zu verzollen. 
(Entsch. auf Grund des Gutachtens des warenk. Beirats 

vom 5. 4. 1927.)

166. Ferrocyancalcium.
Pos. 100 P. 2.

Da Ferrocyancalcium sowohl hinsichtlich des 
Handelswerts wie auch seiner Bestimmung nach sich 
am meisten dem Ferrocyancalium nähert, ist genanntes 
Ferrocyancalcium in analoger Weise wie Ferrocyan- 
calium nach Pos. 100 P. 2 zu verzollen.
(Entsch. auf Grund des Gutachtens des warenk. Beirats 

vom 11. 1. 1927.)

Polen
Lockerung der polnischen Einfuhrverbote 

gegenüber reiclisdeutschen Waren.
Im Zusammenhang mit dem Abschluß eines Ab

kommens über die vorläufige Regelung des Holz- 
verkehrs aus PoPn nach dem Deutschen Reich hat 
die l  olmsche Regierung beschlossen, folgende Waren-

»ach" b6S<im,It b'8 re“ te"  »« “ io»

Poln. Zoll
tarif W a re n b e z e ic h n u n g

77, aus 2b 
77, aus 2c

76, 7a 
61, lc, d 
157, 1 
171, 4 
171, 8 
171, 1b 
171, 1 

Anm 2

Glasröhrchen
jĈ e schäften, ebenso Ampulk 

und dergl. Waren aus Glasröhrchen, auß 
Ballons für Glühlampen 

Porzellanerzeugnisse f Laboratorienzwecl 
Hölzerne Schuhleisten 
Trikotagen- und Strumpfnadeln 
lene von Uhrwerken 
Turmuhren
Uhrwerke für Uhren außer Taschenuhn 
Uhren außer Taschenuhren

171, 5

149, 7d, e 
153, 1 a I I I  
173, 8 Anm. 

insofern 
sie sich 
auf P. 8 
bezieht 

215, 6d 
173, 3

Scheiben für Wanduhren, auch versilb 
vergoldet oder oxydiert; Gehäuse 
wanduhrenpendel, Hülsen für Wa 
uhrengewichte 

Uhrteile 
Uhrteile

Personenkraftwagen
Puppenköpfe
Fahrräder.

Ein polnisch-Danziger Fett-Trust ?
Die Presse berichtet über die Errichtung eins3 

polnisch-Danziger Fett-Trustes, dessen Aufgabe esse)0 
soll, die Preise für Fettprodukte in Polen zu vereiö' 
heitlichen und überdies Mittel und Wege ausfindig 
zu machen, um dem starken Import ausländisch®^ 
Fettes nach Polen entgegenzuwirken. Vornehinli®^ 
soll es sich um einen Kampf gegen den Import am® 
rikanischen Fettes handeln. Soweit wir infornU®1 
sind, ist diese Angabe nicht zutreffend. Anscheinen 
sind damit gemeint Beratungen einzelner Oelfabrik® 
bezw. Raffinerien über eine Neufestsetzung derPr®Is_ 
für Speiseöl. Ob sämtliche Fabriken sich dieser Ij® 
wegung anschließen, erscheint uns zweifelhaft, 
besteht auch die Gefahr, daß die kürzlich oingeführ ® 
Bestimmungen über die Regelung unraffinierten Oe 
geändert werden, sobald diese Bestimmungen zurA u 
nutzung einer Monopolstellung führen sollten.

Industrie- und Handelskammern in PoleI*‘
In  den nächsten Tagen soll im Dz Ust. eine ^® r 

Ordnung erscheinen, die den Sitz und Tätigkeitsberej 
der Industrie-und Handelskammern festlegt. E3 SOi0lj 
1U Industrie- und Handelskammern eröffnet 
und zwar in folgenden Städten: Warschau, L - 
Sosnowitz, Lublin, Lemberg, Krakau, Posen, Brom»® * 
Graudenz und Wilna.

4

(
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Steuerermäßigungen im Reiche.
Die Regierungsvorlage zur Durchführung der Lex 

Brüning schlägt den Blättern zufolge eine Herabsetzung 
des Lohnsteuersatzes von 10 auf 9 Prozent vor. Das 
steuerfreie Existenzminimum soll unverändert 1200 Rm. 
Jährlich betragen, aber kinderreiche Familien sollen 
durch Erhöhung der Familienermäßigung entlastet 
Werden.

Der Abzug soll gesteigert werden für die Ehefrau 
i von 120 auf 180 Mark jährlich, für das erste Kind von 
\ 120 auf 180 Mark jährlich, für das zweite Kind von 
I 240 auf 360, für das dritte K ind von 480 auf 600, für 
. das vierte Kind von 725 auf 840, für das fünfte und 
> folgende Kind von 960 auf 1080 Mark jährlich. Diese 
: Sätze sollen wie bisher Mindestsätze sein. An ihre 
| Stelle treten die bisher schon geltenden prozentualen 
Abzüge (1 Prozent für jedes Familienmitglied), wenn 
diese in der Summe höher sind als die festen Abzüge.

Gleichzeitig w ill die Reichsregierung auch eine 
Ermäßigung der veranlagten Einkommensteuer in den 
lateren Einnahmestufen eintreten lassen, die Kapital
ertragssteuer auf 9V2 Prozent vermindern und wahr
scheinlich auf Nachzahlungen in der Vermögenssteuer, 
die den Voranschlag nicht erreicht hat, veizichten.

Sparsamkeit der öffentlichen Hand.
In  der letzten Präsidialsitzung des Reichsverbandes 

des Deutschen Groß- und Ueberseehandels wurde die 
gegenwärtige Lage des Groß- und Ueberseehandels 
besprochen. Es wurde darauf hingewiesen, daß die 
^  weit gehende Beschränkung der Bewegungsfreiheit 
bad die übergroßen Belastungen der Wirtschaft 
^hnellstens erleichtert werden müssen. Der erhöhte 
yaisatz des letzten Jahres hat wenigstens im Handel 
fßineswegs dazu geführt, irgendwelche nennenswerten 
fapitalbildenden Ersparnisse zu machen und das in 
??hem Maße notwendige eigene Betriebskapital zu 
■ :'Iden oder auch nur Rücklagen zu schaffen.

. Es wird eine Einschränkung der Ausgaben der 
^fentlichen Hand und größte Sparsamkeit gefordert 
,erden. Es wird erneut auf die zwingende Dringlichkeit 

JUer gründlichen Verwaltungs- und Verfassungsreform 
}«ge wiesen. Ohne eine durchgreifende, unter Be
rücksichtigung der wirtschaftlichen Forderungen rasch 
btchgeführte Reichsreform wird sich das Ziel nicht 
Eichen lassen.

| ßas Nebeneinander und Gegeneinander der öffent- 
Jhen Verwaltung, sowohlzwischen den allzu zahlreichen 
^histerien und sonstigen behördlichen Stellen des 
'6lohes und der einzelnen Länder muß beseitigt werden.

übriges Ausland

Preisbildung
und Einzelhandels-Kalkulation.

Ueber dieses Thema führte Herr Prins auf dem Allge
meinen Detaillistenverband Amsterdam folgendes aus: 

Wenn ein Kaufmann den Einkaufspreis seiner Waren 
um 25% erhöht, so wird er beim Verkauf davon 20% 
übrig behalten. Fügt er zum Einkaufspreis einen „Nutzen“ 
von 54%, so wird er beim Verkauf einen Bruttogewinn 
von 35% übrig behalten. Man verwechselt nur so oft 
die Prozente am Einkauf m it denen vom Verkauf. 
Ohne genügend mit der Warenkalkulation bekannt zu 
sein, fängt man öfters ein Geschäft an und meint 40% 
Brutto zu verdienen, wenn man die Einkaufspreise 
um 40% erhöht. Hat man dann bei z. B. 50000 Mk. 
Umsatz 20000 Mk. für Betriebsspesen und persönlichen 
Unterhalt verausgabt, so sind annähernd 6750 Mk. zu
viel ausgegeben, also verloren. Der Kaufmann würde 
besser tun, den Zuschlag am Einkaufspreis stets mit 
„Nutzen“ und den Ueberschuß vom Verkaufspreis stets 
mit „Gewinn“ zu bezeichnen; immerhin muß er be
greifen, daß dieser sogenannte „Gewinn“ bei weitem 
noch kein „Reingewinn“ ist. Weiter gibt Herr Prins 
dem Kaufmann den Rat, nachdem die Preise der Waren 
festgestellt sind, n iemals  mehr von diesem prozentualen 
Zuschlag zu reden. Man solle, gleich nachdem die 
Einkaufspreise von Waren z. B. um 45, 64 oder 82% 
erhöht worden sind, diese Prozentsätze zu vergessen 
versuchen und denken an die entsprechenden Pro
zentsätze von 31, 39 und 45%.

Die Betriebsspesen können ausschließlich aus diesem 
„Gewinn“ bezahlt werden. Man soll möglichst genau 
wissen, wieviel „Nutzen“ man am Einkaufspreise zu
zufügen hat, um die Unkosten am Verkauf zu decken.

Diese Berechnung ist für manchen umständlich und 
bei aufmerksamer Betrachtung wird man erstaunt sein, 
wie wenig Kaufleute verstehen, die r i c h t i g e n  Pro
zentaufschläge zur Deckung der Spesen anzuwenden.

Mit einigen Beispielen machte Prins dieses deutlich.
Wenn ein Ladenbesitzer bei einem Umsatz von 

100 000 Mk. 20000 Mk. Spesen zu verausgaben hat, so 
kommt es vor, daß er behauptet, hier sei m it 20% 
Aufschlag für Spesen zu rechnen. Schon a priori ist 
dieses falsch, weil man die 80000 Mk. an eingekauften 
Waren mit 25% zu erhöhen hat, um die 20000 Mk. 
herauszuholen. Wenn aber neben diesen 20000 Mk. 
außerdem 10000 Mk. verdient wurden, so betrug der 
Prozentsatz der Spesen, m it dem zu rechnen wäre, 
weder 20 noch 25%, sondern mehr als 28y2%!

Hatte jemand im vorigen Jahr hinsichtlich des Ver
kaufes 30% Spesen und hat er währenddem 20% ver
dient, so absorbieren diese 30% vom Verkaufspreis: 
60% „Nutzen“ am Einkauf!

Aus den von ihm aufgestellten Tabellen über die 
Betriebsspesen sind alle vorkommenden Prozentsätze

Teilen-Fabrik ]. ]. BERGER, A.-G.
tt"“* DANZIG, Hundegasse 58 -59
’^ re i r ing"  Haus-, Toi letteseifen und Seifenpulver
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P ^ ^ - F T * A t Kohlenmarkt Nr. IQ, T elephon Nr. 27161
Größtes und vielseitigstes

Uebersetzungsbiiro und Schreibstube
mit 4 Schreibmaschinen.

Uebersetzungen durch Nationalkräfte’
schwedisch,

nisch, ruthenisch, « w Ä ,  ,
lettisch, estbniscli usw. ’ “ ta,1,8cn>

Beglaubigungen durch vereidigte Dolmetscher 
Eigener polnischer Ueberselrer lin Büro

Deutsche und fremdsprachige (auch russische) Sch-cibmaachinen-Abschrlflen 
Diktate, Stenogramme, Vervielfältigungen A »»«l«iften,

Auf w  ! " ' :  9Ut‘  Arbeit bei le i , * emaB « h r  niedrigen Preisen.
W bw arnend  T  T  Wiedcr- steUUng durch unsere Boten' 
Wir warnen die Geschäftswell vor inkorrekten Uobersetiungen.

ww inn‘‘SeD’ fVe/ b und?n mit und ohne erzielten „Reingewinn , sofort abzulesen.
int-W * K'ai dmann muß feststellen, wieviel sein Artikel 
“ h . ®Pesen kostet, damit er weiß, zu welcher 
yUßersten Grenze seine Waren verkauft werden können, 
in  der allerersten Reihe sollen die Spesen verdient 
sein; der „Reingewinn“ , obwohl es sich darum handelt, 
Kommt erst in zweiter Reihe.

Eine weitere von Prins auf gestellte Tabelle deutet 
aD’ wieviel der Kaufmann übrig behält, nachdem er 
Rabatte _ und Provisionen zugestanden hat. Dabei 
wurde eine Berechnung demonstriert, daß ein Kauf
mann, der seine Artikel verkauft mit 45% „Nutzen“ und 
der 15% des Umsatzes an Spesen verausgabt, bei Ge
währung von 2% für Kassaskonto auf ein achtel Teil 
seines Gewinnes verzichten muß.

Wenn Rabatte und Provision in den Verkaufs
preisen einbezogen werden sollen, dann wurde ver- 
deuthcht, daß der Geschäftsmann bei emem „Nutzen“ 
von 80% diese um 7% erhöhen muß, um 2% Skonto 
beim Verkauf zu decken.

Hat er 10% Provision auszuzahlen und wünscht er 
beim Verkauf die 80% „Nutzen“ beizubehalten, so hat 
er zu den 80% 40% zu addieren und auf 120% zu 
stellen, also seine Einkaufspreise um 120% zu erhöhen.

Prins ist der Verfasser des im Verlage Köhler 
S n . T f W ?  i U hM ” D« W eg zum Gewinn“
S u la 'io n ? “  Mutap“ ^  M  10 Waren-

Konvention zur Durchführung von 
Schiedssprüchen in Handelssachen.

v J w  V.öl k e rb u n d s ra t  beauftragte im weiteren
Bundes X  V-SlltZUKg den Generalsekretär des Völker- 

ndes, alle Volkerbundsmitglieder und auch die Nicht

III
Transitsprit

I
 liefert ab Lager Danzig 

bezw. Neufahrwasser

J. Schmalenberg, Danzig
Import g . m. b. H. Export
D H N Z 1G , jetzt Thornscherweg 12/13
Tel—Nr. 24313. 278 77 Telegr-Adr. Schmalkau f

mitgliedsstaaten des Völkerbundes auf die Z w e c k 
m ä ß ig k e i t  der  U n te r z e i c h n u n g  der von der 
letzten Völkerbundsversammlung beschlossenen K o n 
v e n t i o n  zur  D u r c h f ü h r u n g  von im  A u s lan d  
e rg a n g e n e n  S ch ied s s p rü c h e n  in  Han'dels- 
Sachen hinzuweisen. Der e ng l i s c he  Staatssekretär 
für Aeußeres Chamberlain und das i ta l ie n is c h e  Rats
mitglied Scialoja gaben dabei bekannt, daß sie diese 
Konvention im Namen ihrer Regierungen u n t e r 
z e i c h n e t  haben und unterstrichen ihrerseits die Be
deutung einer möglichst allgemeinen Unterzeichnung 
dieser Konvention.

Eine neue Staatenkonferenz zur Herbei
führung des kontinentalen Wechsel- und 

Seheckrechts ?
Das ursprüngliche Projekt einer Vereinheitlichung 

des Wechselrechts und Scheckrechts auf der ganzen 
Welt hat zurZeit keine aktuelle Bedeutung mehr, da 
England und Amerika ihre Teilnahme an einer Unifikation 
abgelehnt haben, und auch Rußland für eine Beteiligung 
nicht in Betracht kommt. Deshalb stellte das Wirtschafts
komitee des Völkerbundes im September 1923 fest, 
daß nur noch die Anstrebung des „kontinentalen 
Wechsel- und Scheckrechts“ , wie man die künftig0 
Vereinheitlichung unter Ausschluß von England und 
Nordamerika zu nennen gewillt ist, in Frage kommt-

M it diesem nun kleiner gesteckten Ziele nimmt es 
aber der Völkerbund sehr ernst. Das Wirtschafte- 
komitee hatte auf den 21. November d. Js. ein0 
S a c h v e r s tä n d ig e n k o n fe r e n z  nach Genf berufen, 
welche den derzeitigen Stand der Sache prüfen und 
die erforderlichen Anregungen geben sollte. Dies0 
Konferenz  ̂ schlug den Zusammentritt einer neue/1 
I  ® ̂ n B j t i o n a l e . n  S t a a t e n k o n fe r e n z  vor, damit 
ans Werk der Vereinheitlichung, an welchem die beiden 
Haager Konferenzen von 1910 und 1912 gearbeitet 
hatten, weitergeführt werde.

Es mag darin erinnert sein, daß vor dem Krieg0 
das einheitliche Wechsel- und Scheckrecht schon vor 
seiner Einführung stand. Einige Länder hatten schon 
• le-„V(d j^ h tlic h e n  Vereinbarungen ratifiziert, nnd 
in Deutschland stand die Ratifikationsvorlage bereits 
in zweiter Lesung des Reichstags. Es ist bemerkens- 
wert, mit welchem Enthusiasmus sich damals die Vep 
treter sämtlicher Parteien für die bevorstehende Uni' 
tikation erklärten.

Nach dem Weltkriege waren es zunächst die Kon 
giesse von kaufmännischen und wissenschaftlich0® 
Korporationen (Internationale Handelskammer, In t0’ 
national Law-Association), welche das Projekt wieder

R. Schlichting
Holzgroßhandlung

» ° ’e Zoppot
__Schnittmaterial aus
Gepflegter polnischer Hiefef

Dampfsäge- und Hobelroerke 
to b o d a  p. Sliroice (Pom m erelle11)

Gegründet 1875
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auf griffen und auf Basis des Haager Entwurfs von 1912 
Abänderungsvorschläge unterbreiteten. Der "Völkerbund 
befaßt sich seit 1921 wiederum mit dem Projekt und 
scheint in seinen Arbeiten jetzt ein rascheres Tempo 
einschlagen zu wollen.

Die wirtschaftliche Lage Belgiens.
Die wirtschaftliche Lage Belgiens bessert sich woiter- 

hin seit der Stabilisierung“ des Franken. Vor dem 
Kriege betrug die Ausfuhr 74% der Einfuhr. Im 
Oktober 1927 betrug die Einfuhr 2 524 000 000 Franken, 
währenddem die Ausfuhr den Betrag von 2414000000 
Franken erreichte; die Ausfuhr beträgt somit 95,6% 
der Einfuhr. Seit Beginn des Jahres hat die Ausfuhr 
ständig zugenommen; sie betrug im Januar 1589000000, 
im-Jum 2107000000, um im Oktober eine Höhe von 
2414000000 zu erreichen

In  Belgien besteht sozusagen keine Arbeitslosigkeit. 
Dei Handel, die Landwirtschaft und die Industrien 
sind gut beschäftigt. Die finanzielle Lage hat sich 
ebenfalls gebessert. Während der Diskontsatz im 
November 1926 noch 6% betrug, steht er gegenwärtig 
auf 4Va%. Die Nationalbank hat den Notenbestand 
mit 54% Gold gedeckt, jedoch ohne die Spezialreserve 
anzugreifen. Wenn man diese Reserve hinzurechnet, 
beträgt die Golddeckung 75%. Die Nationalbank ist 
ständig bemüht, Reserven in Gold zu beschaffen. Seit 
Oktober 1925 hat sie in New York 1200 000 Pfund 
Sterling gekauft.

Der Schiffsverkehr 
im Hilfen von Antwerpen.

Im Laufe des Monats November 1927 sind im Hafen 
von Antwerpen 933 Schiffe mit einem Tonnengehalt 
von 1 890 653 t eingelaufen, darunter 924 Dampfer 
Und 9 Segelschiffe.

Im gleichen Monat des Vorjahres betrug die Anzahl 
der eingegangenen Schiffe il0 9  mit einem Tonnen
gehalt von 2 047 705 t

Während der ersten 11 Monate des Jahres 1927 
betrug die Zahl 10 477 Schiffe und 21 489 525 t gegen
über 10 616 Schiffen und 20 912 986 t. Die Abnahme 
der Zahl der Schiffe beträgt somit für das laufende 
Jahr 139, jedoch hat der Tonnengehalt m it 576 539 t 
2ugenommen.

Nachfolgende Staaten waren mit ihren Schiffen 
Vertreten:
k England 370, Deutschland 154, Belgien 88, Holland 
3, Norwegen 60, Frankreich 42, Schweden 41, Däne-

tUiiiiiiiii..iiiiiiIü77!

Das schönste 
Weihnachtsgeschenk

für jeden
Kenner

von

Q m m. b. H.

'HC»-"'*“ IR
I
I
I
I
I

Gustav Springer Nacht.
n; ■ ;; M .

mark 36, Amerika 13, Haben 8, Japan 8, Finnland 7, 
F r e ie  S ta d t  D a n z ig  6, Brasilien 6, Portugal 4, 
Spanien 3, Lettland 3, Polen 1 usw.

Estnischer Flachs.
Das Areal für den Flachsanbau hat sich im Jahre 1927 

vergrößert
t t

In 1921— 1925 ca. 30500 hct. Samenernte 9825 Flachs 10854
1926 „ 33765 „ „ 12070 „ 9265
1927 „ 35648 „ „ 10390 „ 10590

E x p o r t i e r t  w u rd e n :
1924 10 433 t, 1925 7 524 t, 1926 10 326 t, davon

nach B e lg ien ................................. 40 %
„ F ra n k re ic h .........................33 %
„ E n g la n d .............................15 %
„ Deutschland...........................4,3%
„ Finnland .............................. 4 %

Le insam en  w u rd e n  e x p o r t i e r t :
1924 2 824 t, 1925 910 t, 1926 4 970 t, davon

nach E n g la n d ................................ 25%
„ L e t t la n d ................................ 40%
„ B e lg ie n ................................ 20%

Estlands Kartoffel-Export.
1924 21538 t, davon nach Finnland 65%. Schweden 30%
1925 23161 t, „ „ „ 50%, „ 45%
1926 10 800 t, „ „ „  95%.

F I R M E N
die männliche oder weib liche

G ehilfen oder Lehrlinge
suchen, wenden sich an die k o s t e n f r e i e

Stellenverm ittlung
des G. D . A. (frühe r 1858er Verein, Leipz. Verb.)

Danzig, Hundegasse 128, I
Eernspr. 233 51 (Sammelnummer)

Bisher
über 433000 Stellen

besetzt
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Estlands Fleisch-Export.
Der Fleischexport hat sich vergrößert von 773 t 

(im Werte von 89 Mill. Emk.) im Jahre 1924 auf 
2000 t  im Jahre 1926 (im Werte von 300 Mill. Emk.), 
davon 1485 t  Schweinefleisch, davon 1384 t Bacon
fleisch fast ausschließlich nach England; 270 t Ochsen- 
fleisch, fast ausschließlich nach Schweden; 270 t Schaf
fleisch, fast ausschließlich nach Schweden.

Estlands Export von rohen Fellen.

nach L e t t l a n d :  
nach A m e r ik a :

1924 1925 1926
380 t 310 t 360 t
: 98,4 t 143,3 t 227,6 t
115,3 t 60,4 t 54,3 t
43 t 82 t 77 t

Estlands Warenmarkt.
Auf dem Warenmarkt sind die Preise im Vergleich 

mit dem letzten Bericht im wesentlichen unverändert. 
Die Roggenpreise haben ein wenig angezogen, indem 
einheimischer Roggen um 10 Punkte höher mit 
315 320 pro Pud notiert wurde. Amerikanischer 
Roggen stellte sich auf 325—330 Mark pro Pud. Dem
entsprechend wies auch Roggenmehl eine leicht 
steigende Tendenz um 5—10 Punkte auf. Um ein 
geringes gestiegen sind auch die Preise für Gerste 
und Hafer, namentlich für Futtergerste, die auf 
325—335 pro Pud gestiegen ist. Auch Eier weisen 
eine leichte Befestigung auf, indem sie für die erste 
Sorte um 200—300, für zweite um 700—800 Mark pro 
Kiste gestiegen sind, wohingegen Zucker ein wenig 
nachgelassen hat und mit 660—665 Mark pro Pud 
notiert wurde; Heringe haben um 100—200 Mark 
Pr9 Faß angezogen, während für Schweine- undRind- 

em leichterer Preisrückgang zu verzeichnen ist 
Auf dem Flachsmarkt fä llt das weitere Fallen der 
Fresse auf. Es notierten Livonia 2250—2300, Petschur 

Werro 2600—2650, Dorpater 2250—2300 
alles Basis R Stark favorisiert ist namentlich die 
berühmte Petschursche Ware, die heuer ganz besonders 
gut geraten ist, weich und stark in der Faser. Es ist
p i i arT Qehmen’ df  Über emViCTtel derPetschurschen Ernte, die man auf ca. 2000 Tonnen schätzen darf
wahrt! T“ k1a.ui t lsfc' , Dle allgemeine Situation läßt es
haftp N eiS Ch ers.chemen- daß im Januar eine leb- 
haite Nachfrage einsetzen wird, die dann auch wohl
L e in ^ r h a ?  d6ur PreiSe zur FolSe haben dürfte. Leinsaat hat sich ein wenig befestigen können, es
nro nChlT aat lmt 370, Säsaat mit 340 Mark 

ud' Ernte wird im wesentlichen von ein
heimischen Firmen aufgekauft.

Der Frachtenmarkt weist keine Veränderung auf- 
Vom 1. Dezember ab kommt die Eistaxe in Anrechnung, 
die für Stückgut 25% beträgt.

Die Außenhandelsbilanz in Estland 
wiederum aktiv.

Die Bilanz des estländischen Außenhandels war 
im Oktober d. Js. wieder aktiv. Die Ausfuhr betrug im 
Oktober 1107947000 Emk , die Einfuhr 869077000 Emk-, 
somit stellte die Ausfuhr ein Uebergewicht J von 
235 870 000 Emk. dar.

Die Ausfuhr im September d. Js. betrug 
1 123 615 000 Emk. und war somit um 15,5 Millionen 
höher als im Oktober. Die Gesamtausfuhr für die 
ersten 10 Monate d Js. betrug 8 482 309 600 Emk., 
die Einfuhr jedoch 7 790 189 300 Emk. Die diesjährige 
Außenhandelsbilanz erreichte somit eine solide Akti
vität und zwar m it 692 Millionen Emk.

Die bedeutendsten
1. Deutschland . .
2. England . . . .
3. Schweden . . .
4. Finnland . . . .  

In  der Einfuhr waren
1. Deutschland . .
2. Sowjet-Union . .
3. Verein. Staaten von 

Amerika .
England .

Ausfuhrländer waren:
für 405 475 000 Emk.

„ 281 888 000 „
„ 87 967 000 „
„ 72 546 000 „

die bedeutendsten Länder 
für 276 144 400 Emk.

105 109 500 „

98 857 900 „
92 397 800 „■ 4.

Die bedeutendsten Einfuhrprodukte im Oktober 
waren: Korn für 107 Mill. Emk.; Mehl 21,1; Heringel6,9; 
Zucker 53,7; Tabak 9,2; baumw. Gewebe 61,1; wollene 
Gewebe 31,6; Eisen 16,2; Steinkohle und Koks 6,3; 
Petroleum 18,7; Naphtha 3,5; Düngemittel 5; rohe Fell0 
(Rohleder) 14,3 und Gummi und Gummiwaren 34 Mill' 
Emk.

Die bedeutendsten Ausfuhrprodukte im Oktober 
d. Js. waren: Kartoffel für 74,8 Mill. Emk.; Butter 330,6, 
Eier 34,4; Rohleder 7,5; Fleisch und Fleischprodukte 12, 
Holzprodukte 136,7; Fournier und Stuhlböden 39,2; 
Flachs 50,3; Hede 5,5; Baumwollgarn und Zwirn 36,2, 
baumw. Gewebe 82,2; Segeltuch 13,4; Zement 26,3; 
Zündhölzer4,3; Zeitungs- und Druckpapier 55,7 Mill- Emk-

Mitteilungen aus der Geschäftswelt.
(Für diese Mitteilungen ist die Scliriftloitung der D.W. Z. nicht verantwortlich'*

W ie w ir  erfahren, befinden sich die Geschäfts- UL (I  
Lagerräum e der F irm a  J. S c h m a l e n b e r g  ab 1- 14 19 
lho rnscherw eg 12/13. .

W ir  verweisen besonders au f das heutige Insera t, wonac 
die F irm a  J. Schmalenberg, Danzig, au f ih ren Transit-Sp 
mnweist, der sowohl ab Lage r Danzig, w ie auch ab Neula 
wasser ge lie fe rt w ird .

Branchen Verzeichnis
Automobile

Automobile „Ford“
T. Alvensleben & Thiel, Danzig

Automobile Studebaker 
„Dakla“ G. m. b. H. 

Hopfengasse 74 Telefon 283 84

Briefumschläge
Briefumschlagfabrik Hansa AG.
Danzig,Weideng. 35/38. Tel.26696

Kolonialwaren
The Hause of Commerce G.m.b.H. 
Fette fü r die Seifenfabrikation, 

Speck, Schmalz

Ilolzmakler
(Brandt & Scliumaniij Danzig

Krankenartikel
L * Guttzeit vorm. A. Lehmann

Jopengasse 31/32

Optik afli.
L. Uuttzeit vorm. A. Lei»« 

Jopengasse 31

Spedition .*
Emil Iterenz, I,aIlZ

Danzig Königsborg___ —

Verbandstoffe .„»»»»
L. Guttzeit vorm. J *  ö 31A>̂


